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Daten der Versicherung

Versicherungsbeginn 01.07.2013
Beginn der Rentenzahlung 01.08.2013
Rentenzahlung monatlich

Leistungen zur Altersvorsorge

Versichert ist Herr Max Muster, geb. am 01.01.1983, kein risikorelevantes Hobby

Sofortrente Klassik
bei Erleben des jeweiligen Rentenzahlungstermins

lebenslange monatliche Rente
(nach Berücksichtigung der Kosten)

garantierte Leistung,
ohne Überschussbeteiligung 199,99 EUR

gesamte Leistung,
inkl. Überschussbeteiligung

204,29 EUR*
(im 2. Jahr des Rentenbezugs)

Ausgehend von der aktuellen Überschussbeteiligung beträgt die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge
3,90 % vor Kosten. Die Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge stellen wir
Ihnen mit Hilfe der Gesamtkostenquote dar. Hierbei gehen wir beispielhaft von einer
Rentenzahlungsdauer von 55 Jahren aus. Bis zu diesem Zeitpunkt beträgt die Gesamtkostenquote für die
angegebene Gesamtrente 0,33 %. Sie gibt an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung nach
Berücksichtigung von Abschluss- und Vertriebskosten sowie von laufenden Kosten im Rentenbezug
reduziert.

Todesfallleistung ab Rentenbeginn:
einmaliges Garantiekapital in Höhe der 5-fachen jährlichen, ab Rentenbeginn garantierten Rente,
abzüglich bereits gezahlter, ab Rentenbeginn garantierter Renten

Beitrag

Einmalbeitrag 100.000,00 EUR

Dieser Vorschlag gibt Ihnen einen Überblick über die versicherten Leistungen und den zu zahlenden Beitrag.
Weitere gesetzlich vorgeschriebene Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt sowie den
Versicherungsinformationen.
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Erläuterungen zur Überschussbeteiligung

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie an den Überschüssen.

Beteiligung an den Überschüssen
Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Erträgen der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen
dann, wenn sich Sterblichkeit und Kosten günstiger entwickeln als bei der Beitragskalkulation angenommen.
Die Überschüsse werden jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Mit der laufenden Überschussbeteiligung werden den Verträgen regelmäßig Überschüsse zugeteilt, welche
die garantierten Versicherungsleistungen erhöhen. Die zugeteilten Überschüsse sind ab diesem Zeitpunkt
garantiert. Ein von der jeweiligen Ertragslage abhängiger Schlussüberschussanteil wird jeweils für das
laufende Jahr festgesetzt und gilt nur für Verträge, die in dem Jahr zur Auszahlung kommen.

Hinweise zu Chancen und Risiken
Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, dem Risikoverlauf und
den Kosten ab. Bei den Überschüssen können wir kurzfristige Schwankungen in aller Regel ausgleichen.
Länger anhaltende Änderungen können dagegen zu einer Anpassung der Überschussanteilsätze sowohl
nach oben als auch nach unten führen.

Hinweise zu den Gesamtleistungen (im Vorschlag mit * versehen)
Bei der Berechnung der Gesamtleistungen haben wir unveränderte Überschussanteilsätze (Basis ist die
Festlegung für 2013) angenommen.
Die tatsächlichen Gesamtleistungen werden voraussichtlich höher oder niedriger sein als in diesem
Vorschlag angegeben.

Die Gesamtleistungen sind trotz der in Euro exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel
anzusehen. Aus den dargestellten Werten können keine vertraglichen Ansprüche gegen uns abgeleitet
werden.

Die Regelungen zur Überschussbeteiligung finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein
Altersvorsorge unter "Regelungen für die Überschussbeteiligung" unter "Ergänzende Regelungen für die
Überschussbeteiligung".

Beachten Sie bitte, dass die Höhe der Beteiligung an den Überschüssen nicht garantiert werden
kann.
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Modellrechnung der Verlaufswerte ab dem Rentenbeginn

In der nachfolgenden Modellrechnung sind jeweils die erreichten Werte im Versicherungsjahr dargestellt,
welches am 01.07. des angegebenen Jahres beginnt. Die Gesamtrente wird nachschüssig ausgezahlt, d. h.
die angegebene Rente wird erstmals am 01.08.2013 ausgezahlt.

Jahr Gesamte Nachschüssige
einmalige monatliche

Todesfallleistung Gesamtrente*

[EUR] [EUR]

2013 11.999,40 199,99
2014 9.599,52 204,29
2015 7.199,64 208,68
2016 4.799,76 213,17
2017 2.399,88 217,75
2018 0,00 222,43
2019 0,00 227,21
2020 0,00 232,10
2021 0,00 237,09
2022 0,00 242,19
2023 0,00 247,40
2024 0,00 252,72
2025 0,00 258,15
2026 0,00 263,70
2027 0,00 269,37
2028 0,00 275,16
2029 0,00 281,08
2030 0,00 287,12
2031 0,00 293,29
2032 0,00 299,60
2033 0,00 306,04
2034 0,00 312,62
2035 0,00 319,34
2036 0,00 326,21
2037 0,00 333,22
2038 0,00 340,38
2039 0,00 347,70
2040 0,00 355,18
2041 0,00 362,82
2042 0,00 370,62
2043 0,00 378,59
2044 0,00 386,73
2045 0,00 395,04
2046 0,00 403,53
2047 0,00 412,21
2048 0,00 421,07
2049 0,00 430,12
2050 0,00 439,37
2051 0,00 448,82
2052 0,00 458,47

Bei der Berechnung der oben dargestellten Werte haben wir bei den mit * gekennzeichneten Leistungen die
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derzeit gültige Überschussbeteiligung zugrunde gelegt. Voraussetzung für die Zahlung der angegebenen
Gesamtrente ist, dass Herr Max Muster die vereinbarten Rentenzahlungstermine erlebt.

Die gesamte einmalige Todesfallleistung wird berechnet als das 5-fache der jährlichen, ab Rentenbeginn
garantierten Rente abzüglich bereits gezahlter, ab Rentenbeginn garantierter Renten.

Persönlicher Vorschlag zu einer Allianz PrivatSofortRente Klassik

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Tarif: R3UT; Herr Max Muster
Überschussverwendung: Zusatzrente
12.06.2013/15:02 onl130401/04.13 IVT 262.01(2048) Univ.antrag: 82.301 Modellrechnung ab Rentenbeginn 2



Modellrechnung der Gesamtleistungen bei Kapitalzahlung anstelle einer Rente

In der nachfolgenden Modellrechnung sind die ausgewiesenen Werte jeweils auf den 30.06. des
angegebenen Jahres berechnet.

Jahr Einmalige Gesamtleistung* bei Kapitalzahlung
anstelle einer Rente

[EUR]

2014 9.599,52
2015 7.199,64
2016 4.799,76
2017 2.399,88
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00
2025 0,00
2026 0,00
2027 0,00
2028 0,00
2029 0,00
2030 0,00
2031 0,00
2032 0,00
2033 0,00
2034 0,00
2035 0,00
2036 0,00
2037 0,00
2038 0,00
2039 0,00
2040 0,00
2041 0,00
2042 0,00
2043 0,00
2044 0,00
2045 0,00
2046 0,00
2047 0,00
2048 0,00
2049 0,00
2050 0,00
2051 0,00
2052 0,00

Sie können zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin die Auszahlung eines Kapitals anstelle einer Rente
verlangen. Das ausgezahlte Kapital darf zum Auszahlungszeitpunkt weder die Kapitalzahlung bei Tod noch
das auf den Auszahlungszeitpunkt berechnete Deckungskapital überschreiten. Die Rentenversicherung wird
nach der Kapitalzahlung fortgeführt, sofern die verbleibende Garantierente jährlich mindestens 200,00 EUR
beträgt. Andernfalls erlischt die Versicherung und ein Deckungskapital wird - soweit vorhanden - ausgezahlt.
Die Leistung für den Todesfall wird um den Betrag des ausgezahlten Kapitals reduziert. Die Garantierente
vermindert sich nach den hierfür geltenden Tarifregelungen.
Für die Kapitalentnahme erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50 EUR.
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Weitere Regelungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
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Übersicht der Versicherungsbedingungen und weiterer Informationen zu Ihrer Versicherung

Versicherungsbedingungen Teil A - Leistungsbausteine

Baustein Altersvorsorge - SofortRente Klassik und SofortRente Klassik Temporär E71 (01/2013)
mit der Abänderung SR2

Versicherungsbedingungen Teil B - Pflichten für alle Bausteine B1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Teil C - Allgemeine Regelungen C1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Erläuterung von Fachausdrücken G71 (01/2013)

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 'Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand'
EV4074 (12/2011)

Diese Übersicht gilt vorbehaltlich der noch durchzuführenden Antrags- und Risikoprüfung.
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Diese Informationen geben Ihnen einen ersten Überblick über die gewünschte Versicherung. Sie sind nicht
abschließend. Der verbindliche Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus Ihrem Antrag, dem
Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir an?

Das gewünschte Produkt ist eine Rentenversicherung mit einer sofort beginnenden lebenslangen Rente.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert ist Herr Max Muster, geb. am 01.01.1983, kein risikorelevantes Hobby.

Versichert sind insbesondere folgende Leistungen Leistungshöhe

Bei Erleben des jeweiligen Rentenzahlungstermins
eine lebenslange monatliche Garantierente 199,99 EUR

Inklusive Überschussbeteiligung
eine monatliche Gesamtrente im 2. Jahr des Rentenbezugs 204,29 EUR*

Die Leistung für den Todesfall nach Rentenbeginn können Sie Ihrem Antrag entnehmen.

Die vollständigen Leistungen werden in Ihrem Antrag sowie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein
Altersvorsorge unter "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang" beschrieben.

Die in der Tabelle mit * angegebenen Gesamtleistungen können wir nicht garantieren. Erläuterungen und Hinweise
zur Überschussbeteiligung finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter
"Leistung aus der Überschussbeteiligung" bzw. in Ihrem Antrag.

3. Wie hoch ist der Beitrag, wann muss dieser gezahlt werden und welche Kosten fallen an?

Die Höhe des Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Zahlungsweise. Für die
gewünschte Versicherung ergeben sich folgende Daten:

Einmaliger Beitrag

Zu zahlender Beitrag 100.000,00 EUR

Die Beitragszahlung soll wunschgemäß einmalig zum 01.07.2013 erfolgen. Der einmalige Beitrag ist unverzüglich nach
Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, den wir mit Ihnen für den Beginn des
Versicherungsschutzes vorgesehen haben. Zahlen Sie den einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der
Versicherungsschutz in der Regel erst mit Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können wir vom Vertrag
zurücktreten, solange der einmalige Beitrag nicht gezahlt wurde. Für verspätete Zahlungen können wir Verzugszinsen
verlangen. Die beschriebenen Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn sich die Zahlung ohne Ihr Verschulden verzögert hat.

Nähere Einzelheiten finden Sie in Teil B Ihrer Versicherungsbedingungen unter "Pflichten im Zusammenhang mit der
Beitragszahlung".
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In den Beitrag sind die folgenden Kosten einkalkuliert; sie werden nicht gesondert erhoben.

Abschluss- und Vertriebskosten laufende Kosten

einmalig im
1. Versicherungsjahr

für jedes Jahr
des Rentenbezugs

5.000,00 EUR
(= 5,0% des Einmalbeitrags)

1,75 EUR
je 100 EUR

gezahlte Rente

Die Abschluss- und Vertriebskosten dienen unter anderem der Deckung der Kosten für die Vergütung des
Abschlussvermittlers, die Entwicklung und Bereitstellung von Beratungs- und Vorsorgesoftware, das Marketing, die
Aufwendungen für die Antragsprüfung sowie die Ausfertigung der Vertragsunterlagen.

Die Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge stellen wir Ihnen mit Hilfe der
Gesamtkostenquote dar. Sie gibt an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung nach Berücksichtigung von
Abschluss- und Vertriebskosten sowie von laufenden Kosten in der Aufschubdauer reduziert. Ferner haben wir
beispielhaft eine Rentenzahlungsdauer von 55 Jahren unterstellt. In der Gesamtkostenquote werden Beitrags- und
Überschussanteile, die zur Finanzierung einer Risikoabsicherung (z. B. Berufsunfähigkeitsvorsorge) verwendet werden,
nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Gesamtkostenquote wird nur der Beitrag zur Altersvorsorge berücksichtigt.

In der nachfolgend ausgewiesenen Gesamtkostenquote wurden beispielhaft die derzeit gültigen Überschussanteilsätze
(Basis ist die Festlegung für 2013) unterstellt.

jährliche Wertentwicklung
(vor Berücksichtigung der Kosten)

Gesamtkostenquote

3,90 % 0,33 %

Die jährliche Wertentwicklung nach Berücksichtigung der Kosten ergibt sich als Differenz aus der jährlichen
Wertentwicklung vor Berücksichtigung der Kosten und der Gesamtkostenquote. In der obigen Darstellung beträgt sie
3,57 %.

Bei besonderen Anlässen können nicht in den Beitrag einkalkulierte sonstige Kosten entstehen (z. B. Rückläufer im
Lastschriftverfahren). Informationen zu diesen Kosten entnehmen Sie bitte der beigefügten "Kostenübersicht zu den
Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 - Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand".

Weitere Einzelheiten finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter "Abschluss-
und Vertriebskosten" sowie im Teil C Ihrer Versicherungsbedingungen unter "Kosten für zusätzlichen
Verwaltungsaufwand".

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir erbringen die versicherten Leistungen grundsätzlich unabhängig von der Ursache des Leistungsfalles.

5. Welche Pflichten sind bei Vertragsabschluss zu beachten und welche Folgen hat deren Nichtbeachtung?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.

Verletzen Sie Ihre Verpflichtungen, kann dies Konsequenzen für Ihren Versicherungsschutz haben. Unter bestimmten
Voraussetzungen können wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen
arglistiger Täuschung anfechten oder auch berechtigt sein, den Vertrag zu ändern.

Einzelheiten finden Sie in Teil B Ihrer Versicherungsbedingungen unter "Vorvertragliche Anzeigepflicht" sowie dem
Antrag im Abschnitt "Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung".
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6. Welche Pflichten sind während der Vertragslaufzeit zu beachten und welche Folgen hat deren
Nichtbeachtung?

Sollte sich Ihre Postanschrift oder Ihr Name ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Fehlende Informationen
können den reibungslosen Vertragsablauf beeinträchtigen.

7. Welche Pflichten sind im Leistungsfall/Versicherungsfall zu beachten und welche Folgen hat deren
Nichtbeachtung?

Wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag beantragen, benötigen wir bestimmte Unterlagen (z. B. den
Versicherungsschein) von Ihnen. Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich anzuzeigen.
Solange diese Verpflichtungen nicht erfüllt werden, kann keine Auszahlung von Leistungen erfolgen.

Dies ist keine abschließende Darstellung. Einzelheiten können Sie Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein
Altersvorsorge "Ihre Mitwirkungspflichten" entnehmen.

8. Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz soll wunschgemäß am 01.07.2013 beginnen. Voraussetzung dafür ist der Vertragsabschluss
und die rechtzeitige Zahlung des einmaligen Beitrags.

Die Rentenzahlung soll am 01.08.2013 beginnen.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

9. Wie kann der Vertrag beendet werden?

Solange eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn oder eine Beitragsrückzahlung (Todesfallleistung) versichert
ist, können Sie zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin die Auszahlung eines Kapitals verlangen. Das ausgezahlte
Kapital darf zum Auszahlungszeitpunkt weder die Kapitalzahlung bei Tod noch das auf den Auszahlungszeitpunkt
berechnete Deckungskapital Ihrer Versicherung überschreiten.

Weitere Informationen finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter
"Kündigung".
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Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung. Sie sind nicht
abschließend. Der verbindliche Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus Ihrem Antrag, dem
Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Wer ist Ihr Vertragspartner?

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Reinsburgstr. 19,
70178 Stuttgart. Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister Stuttgart unter
der Nummer HRB 20231. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag und
Ihrem Versicherungsschein genannt.

Wir sind ein Lebensversicherungsunternehmen und Mitglied des gesetzlichen Sicherungsfonds für die
Lebensversicherung bei der Protektor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Wilhelmstr. 43 G, 10117 Berlin, Internet:
www.protektor-ag.de.

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt?

Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der Regel
durch die Übersendung des Versicherungsscheins. Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung
des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung
gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache.
Was gilt für das Widerrufsrecht?

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nachdem Sie

den Versicherungsschein einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsbelehrungen,
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung, die Sie in diesen Versicherungsinformationen, den
Vertragsbestimmungen sowie bei Verbrauchern im Produktinformationsblatt finden,

jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin oder Allianz Lebensversicherungs-AG,
Reinsburgstr. 19, 70178 Stuttgart oder per Fax an 0800/4 400 104 (aus dem Ausland Fax 0049/89/207002914) oder per
E-Mail an Lebensversicherung@Allianz.de.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt,
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 5,05 Euro pro Tag des
Versicherungsschutzes.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden?

Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können, finden Sie in Ihrem Antrag, Ihrem
Versicherungsschein sowie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter "Kündigung".

Versicherungsinformationen zu einer Allianz PrivatSofortRente Klassik
vom 12. Juni 2013

für Herrn Max Muster

Tarif: R3UT; Herr Max Muster
Überschussverwendung: Zusatzrente
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An wen können Beschwerden gerichtet werden?

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden
Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu
finden und unseren Service zu optimieren.

Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen, Anschrift:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass das
Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der Beschwerdewert 100.000 EUR
nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen
steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten, sind wir an diese
Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000 EUR nicht überschreitet. Bei Beschwerden über einen
Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den Ombudsmann wenden.
Der Ombudsmann unterbreitet in geeigneten Fällen einen unverbindlichen Schlichtungsvorschlag.

Als Lebensversicherer unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor
Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, E-Mail: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im
Fall einer Beschwerde können Sie sich auch an die BaFin wenden.

Was gilt für die Überschussbeteiligung?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie an den Überschüssen.

Beachten Sie bitte, dass die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantiert werden kann.

Die Regelungen zur Überschussbeteiligung finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein
Altersvorsorge unter "Leistung aus der Überschussbeteiligung" unter "Ergänzende Regelungen für die
Überschussbeteiligung".

Welche Überschussgruppen und Untergruppen liegen der Versicherung zugrunde?

Die Versicherungsverträge werden in Überschussgruppen eingeteilt, um eine verursachungsorientierte
Überschussbeteiligung zu gewährleisten. Innerhalb dieser Gruppen werden die Haupt- und Zusatzbausteine
verschiedenen Untergruppen zugeordnet. Ihre Versicherung wird in der Überschussgruppe EZ geführt und über folgende
Untergruppe am Überschuss beteiligt:

HVE0113 für den Baustein zur Altersvorsorge

Versicherungsinformationen zu einer Allianz PrivatSofortRente Klassik

Tarif: R3UT; Herr Max Muster
Überschussverwendung: Zusatzrente
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Allgemeine Steuerregelungen für private Lebens - und Rentenversicherungen 
 
 
Wie werden die Beiträge steuerlich behandelt? 
 
Beiträge für Lebens- und Rentenversicherungen und evtl. Beitragsteile für einen ergänzenden Todesfallschutz 
können nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. 
 
Beiträge zu Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen können im gesetzlich vorgegebenen Rahmen als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden. 
 
Alle Beiträge sind von der Versicherungsteuer befreit. 
 
 
Wie werden die Leistungen steuerlich behandelt? 
 
Die Besteuerung beschränkt sich auf die Erträge entsprechend folgender Tabelle: 
 
  

Wie werden die Erträge ermittelt? 
 

 
Wie werden die Erträge besteuert? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erträge sind der Wertzuwachs. Dies 
ist in diesem Fall die Hälfte des Differenz-
betrages aus den erhaltenen Versicher-
ungsleistungen und den für die jeweilige 
Leistung gezahlten Beiträgen. Von den 
Leistungen werden auch die Beitragsteile 
für einen mitversicherten Todesfallschutz 
und die damit verbundene Absicherung 
der Hinterbliebenen abgezogen. Bei steu-
errelevanten Vertragsänderungen gilt dies 
sinngemäß für die zusätzlichen Erträge 
aufgrund der Vertragsänderung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erträge unterliegen der Einkom-
mensteuer nach dem individuellen 
Einkommensteuer-Satz zzgl. Solida-
ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 
Es wird von uns eine Kapitalertrag-
steuer von 25% des gesamten Un-
terschiedsbetrages von Versicher-
ungsleistung und Beiträgen, zzgl. Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteu-
er bei Auszahlung abgezogen. Eine 
Festsetzung der Steuerlast findet 
durch das Finanzamt im Rahmen der 
Steuerveranlagung statt. 
 

 
 
Kapitalzahlungen, insbe-
sondere bei Rück-
kauf/Entnahmen und 
zeitlich befristeten Ren-
tenzahlungen aus der 
Altersvorsorge 
 
 
 
- falls der Steuerpflichtige 
das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und nach Ab-
lauf von 12 Jahren seit 
Vertragsabschluss bzw. 
steuerrelevanter Ver-
tragsänderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- falls der Steuerpflichtige 
das 62. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder  
vor Ablauf von 12 Jahren 
seit Vertragsabschluss 
bzw. steuerrelevanter 
Vertragsänderungen 
 

 
Die Erträge sind die erhaltenen Versicher-
ungsleistungen abzüglich der für die je-
weilige Leistung gezahlten Beiträge. Von 
den Leistungen werden auch die Bei-
tragsteile für einen mitversicherten Todes-
fallschutz und die damit verbundene Absi-
cherung der Hinterbliebenen abgezogen. 
Bei steuerrelevanten Vertrags-
änderungen gilt dies sinngemäß für die 
zusätzlichen Erträge aufgrund der Ver-
tragsänderung. 
 
 
 
 

 
Die Erträge werden mit einer Kapitaler-
tragsteuer von 25%, dem Solidaritäts-
zuschlag und ggf.  Kirchensteuer ver-
steuert. Durch den Steuerabzug ist die 
Steuer abgegolten ("Abgeltungsteuer") 
und es findet keine weitere Festset-
zung nach dem individuellen Einkom-
mensteuer-Satz mehr statt.  
Ist es für den Steuerpflichtigen güns-
tiger, die Erträge stattdessen nach 
dem individuellen Einkommensteuer-
Satz zu besteuern, ist dies auf Antrag 
beim Finanzamt möglich. 
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 Wie werden die Erträge ermittelt? 
 

Wie werden die Erträge besteuert? 
 

 
Lebenslange Renten-
zahlungen und 
zeitlich befristete 
Rentenzahlungen aus 
den Zusatzbausteinen  

 
Die Ermittlung der Erträge erfolgt nach 
einem vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Prozentsatz unter Berücksichtigung des 
Lebensalters bei Rentenbeginn, der Ren-
tenzahlungsdauer sowie der Höhe der 
Rentenzahlung (Ertragsanteilbesteu- 
erung). 
Beginnt die Rente beispielsweise im Alter 
von 67 Jahren beträgt dieser 17%. 
 

 
Die Erträge unterliegen der Einkom-
mensteuer nach dem individuellen 
Einkommensteuer-Satz zzgl. Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 
Eine ggf. eingeschlossene Pflegerente 
ist steuerfrei. 

 
Kapitalzahlungen 
im Todesfall  

 
steuerfrei 

 
 
 
Wie werden Schenkungen und Erbschaften von Versicherungsleistungen steuerlich behandelt? 
 
Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig. 
 
Erbschaft-/Schenkungsteuer können lediglich bei einem Übergang von Ansprüchen durch Schenkung oder Tod 
des Versicherungsnehmers auf einen Dritten anfallen. Erbschaftsteuerpflichtig ist auch die Leistung im Todesfall 
an die bezugsberechtigte Person. 
 
 
Hinweis: 
Handelt es sich bei Ihrer Versicherung nicht um eine private Versicherung sondern gehört diese in den betriebli-
chen Bereich, gelten abweichende Steuerregelungen. 
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Bitte beachten Sie die Unterschriften unter Punkt C und D in den Erklärungen und Hinweisen zum Antrag!

Antrag wurde elektronisch (über VERDI) versandt.
Antrag wurde über Postweg versandt, bitte policieren.

Antrag auf Abschluss einer Allianz PrivatSofortRente Klassik
bei der Allianz Lebensversicherungs-AG

Antragsteller (Versicherungsnehmer) und zu versichernde Person

Anrede / Titel Herr
Name Muster
Vorname Max
Straße, Haus-Nummer Musterstr. 1
Postleitzahl, Ort D-20000 Hamburg
Land Deutschland
Geburtsdatum 01.01.1983
Geburtsort ______________
Steuer-Identifikationsnummer _______________________
Staatsangehörigkeit deutsch
Familienstand + ledig

Daten der Versicherung

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrages, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der
Versicherung. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
rechtzeitig im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gezahlt haben.

Versicherungsbeginn 01.07.2013
Beginn der Rentenzahlung 01.08.2013
Rentenzahlung monatlich

Leistungen zur Altersvorsorge

Versichert ist Herr Max Muster, geb. am 01.01.1983, kein risikorelevantes Hobby

Sofortrente Klassik
bei Erleben des jeweiligen Rentenzahlungstermins

lebenslange monatliche Rente
(nach Berücksichtigung der Kosten)

garantierte Leistung,
ohne Überschussbeteiligung 199,99 EUR

gesamte Leistung,
inkl. Überschussbeteiligung

204,29 EUR*
(im 2. Jahr des Rentenbezugs)

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Ausgehend von der aktuellen Überschussbeteiligung beträgt die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge 3,90 % vor Kosten. Die
Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge stellen wir Ihnen mit Hilfe der Gesamtkostenquote dar.
Hierbei gehen wir beispielhaft von einer Rentenzahlungsdauer von 55 Jahren aus. Bis zu diesem Zeitpunkt beträgt die
Gesamtkostenquote für die angegebene Gesamtrente 0,33 %. Sie gibt an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung nach
Berücksichtigung von Abschluss- und Vertriebskosten sowie von laufenden Kosten im Rentenbezug reduziert.

Todesfallleistung ab Rentenbeginn:
einmaliges Garantiekapital in Höhe der 5-fachen jährlichen, ab Rentenbeginn garantierten Rente, abzüglich bereits gezahlter, ab
Rentenbeginn garantierter Renten

Bitte beachten Sie auch die "Erläuterungen" im Antrag und die "Erläuterungen zu Überschussbeteiligung" im Vorschlag

Überschussbeteiligung

ab Rentenbeginn Zusatzrente

Beitrag

Einmalbeitrag 100.000,00 EUR

Inkasso

Beitragszahler der Versicherungsnehmer
Zahlungsart Einzugsermächtigung
Konto-Nr. __________
Bankleitzahl ________
Name und Anschrift des Geldinstitutes __________________, _______________________

Der fällige Beitrag ist rechtzeitig (zum Beginn der Versicherung) auf das genannte Konto der Allianz Lebensversicherungs-AG zu
überweisen.

Konto der Allianz Lebensversicherungs-AG für Einzahlungen von Einmalbeiträgen

Allianz Bank, München Kto.-Nr. 8832909900 BLZ 700 350 00
IBAN DE47700350008832909900 BIC OLBODEH2700

Bitte auf dem Überweisungsträger unbedingt vermerken: Vorname und Name der versicherten Person, Geburtsdatum und Postleitzahl.

Erklärung nach dem Geldwäschegesetz

Das Geld kommt von einem Konto innerhalb der EU. ja nein

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Wenn Sie handschriftliche Änderungen/Ergänzungen zum Beitragszahler oder zur Zahlungsart durchführen oder angeben, dass das
Geld nicht von einem Konto innerhalb der EU kommt, bitte die Erklärung EV---0783Z0 beifügen.

Wenn die Lastschriften nicht von einem Konto des Versicherungsnehmers innerhalb der EU erfolgen oder wenn die Beiträge per
Überweisung oder Scheck entrichtet werden, bitte Erklärung EV 783 beifügen.

.............................................................................................................................................................................................................
Erklärung nach dem Geldwäsche-Gesetz

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf meine eigene Veranlassung.
Ich wurde hierzu von keinem Dritten beauftragt
Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen nicht auf eigene Veranlassung.
Ich wurde hierzu von einem Dritten beauftragt:
|________________________________________________________________________| (bitte Erklärung EV 783 beifügen)

Die Vermögensherkunft ab 100.000 EUR ist im Rahmen des risikobasierten Ansatzes des Geldwäschegesetztes zu ermitteln.
Die folgenden Fragen sind daher gewissenhaft und bei Bedarf belegbar zu beantworten. Auf Nachfrage des Versicherers sind
ggf. entsprechende Nachweise zur Vermögensherkunft einzureichen.

Der Einmalbeitrag stammt aus:
Sparkapital

fälliger Lebens-, Rentenversicherungsvertrag, UBR- oder PflegePlus - Vertrag
Auszahlung aus Investmentdepot, Sparvertrag, Sparbuch

dem Verkauf einer Immobilie

einer Schenkung (Name, Vorname(n), Anschrift des Schenkers):

__________________________________________________________________________________

dem Erhalt einer Erbschaft (Herkunft der Erbschaft: Name, Vorname(n) des Erblassers):

__________________________________________________________________________________

sonstige Mittelherkunft
Die Mittel stammen aus: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Empfänger der Versicherungsleistungen

Bezugsberechtigte für alle Versicherungsleistungen einschließlich der Leistung aus der Überschussbeteiligung:
a) Solange die 1. versicherte Person lebt: der Versicherungsnehmer
b) (nur ausfüllen wenn a) nicht gewünscht wird) |___________________________________________________________|
c) Bei Tod der 1. versicherten Person der dann mit der 1. versicherten Person in gültiger Ehe lebende Ehepartner
d) (nur ausfüllen wenn c) nicht gewünscht wird) |___________________________________________________________|

Bei Eingabe einer natürlichen Person bitte zur Identifizierung Vorname, Name, Geburtsdatum und Adresse angeben.

Rentenauszahlung

Die PrivatSofortRente Klassik (bitte Altersnachweis beifügen) einschließlich der Leistung aus der Überschussbeteiligung ist zu
überweisen an:
den Versicherungsnehmer

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Kontonummer ____________
Bank _________________
BLZ ____________
Bankort ____________________

Nebenabreden (Mündliche Abreden sind für Allianz Lebensversicherungs-AG nicht verbindlich.)

Verwendungszweck
Teilhaberversicherung Abfindungsversicherung Erbschaftsteuerversicherung Schlüsselkraftversicherung
Verrechnungsabkommen Abtretung Tilgungsaussetzung

...............................................................................................................................................................................................................
Wiederanlage zu Versicherungs-Nr.: __________________________
...............................................................................................................................................................................................................

Zusatzformulare/Klauseln

vom Kunden bereits ausgefüllte Fragebögen

- keine

angekündigte Fragebögen

- Altersnachweis (z.B. Kopie des Personalausweises) VP1, Herr Max Muster

vom Kunden bereits anerkannte Klauseln

- keine

Online Service Meine Allianz

Wünschen Sie die kostenlose Nutzung des Online Service "Meine Allianz"? ja nein

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Erläuterungen

Erläuterungen zur Überschussbeteiligung
Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie an den Überschüssen.

Beteiligung an den Überschüssen
Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Erträgen der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich
Sterblichkeit und Kosten günstiger entwickeln als bei der Beitragskalkulation angenommen. Die Überschüsse werden jährlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Mit der laufenden Überschussbeteiligung werden den Verträgen regelmäßig Überschüsse zugeteilt, welche die garantierten
Versicherungsleistungen erhöhen. Die zugeteilten Überschüsse sind ab diesem Zeitpunkt garantiert. Ein von der jeweiligen Ertragslage
abhängiger Schlussüberschussanteil wird jeweils für das laufende Jahr festgesetzt und gilt nur für Verträge, die in dem Jahr zur
Auszahlung kommen.

Hinweise zu Chancen und Risiken
Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, dem Risikoverlauf und den Kosten ab. Bei den
Überschüssen können wir kurzfristige Schwankungen in aller Regel ausgleichen. Länger anhaltende Änderungen können dagegen zu
einer Anpassung der Überschussanteilsätze sowohl nach oben als auch nach unten führen.

Hinweise zu den Gesamtleistungen (im Antrag mit * versehen)
Bei der Berechnung der Gesamtleistungen haben wir unveränderte Überschussanteilsätze (Basis ist die Festlegung für 2013)
angenommen.
Die tatsächlichen Gesamtleistungen werden voraussichtlich höher oder niedriger sein als in diesem Antrag angegeben.

Die Gesamtleistungen sind trotz der in Euro exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Aus den dargestellten
Werten können keine vertraglichen Ansprüche gegen uns abgeleitet werden.

Die Regelungen zur Überschussbeteiligung finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter
"Regelungen für die Überschussbeteiligung" unter "Ergänzende Regelungen für die Überschussbeteiligung".

Beachten Sie bitte, dass die Höhe der Beteiligung an den Überschüssen nicht garantiert werden kann.

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
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Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
(Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt
Verletzen Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht,
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht. Sie haben in diesem Fall Anspruch auf Auszahlung des Rückkaufwerts, soweit Ihre Versicherung die
Auszahlung eines Rückkaufswertes dem Grunde nach vorsieht und ein solcher zum Zeitpunkt des Rücktritts vorhanden ist.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei einer Lebensversicherung wandelt
sich der Versicherungsvertrag im Fall der Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafür vereinbarte
Mindestversicherungsleistung erreicht wird. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zu einer
rückwirkenden Beitragserhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
und insoweit zu einem rückwirkenden Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt,
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle die vor Ablauf der
Frist eingetreten sind.
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Anfechtung
Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten.

6. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts,
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Bedingungen

Diese Bedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner

Leistungsbausteine

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hier finden Sie die vertraglichen Regelungen, die gelten, wenn sie den Abschluss einer
Lebens- oder Rentenversicherung der Allianz Lebensversicherungs-AG beantragt haben. Wenn Sie bei uns keinen Antrag, sondern
lediglich eine Angebotsanforderung abgeben, gelten die nachfolgenden Bestimmungen für die Angebotsanforderung mit folgender
Maßgabe: An Stelle der Worte "Antrag" und "beantragt" treten die Worte "Angebotsanforderung" und "gewünscht" in der jeweils im Text
verwendeten grammatischen Form.

Ihre Allianz Lebensversicherungs-AG

Vorläufiger Versicherungsschutz

1. Leistungsumfang
2. Definition Unfall
3. Voraussetzungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
4. Beginn und Ende des vorläufigen Versicherungsschutzes
5. Kosten des vorläufigen Versicherungsschutzes
6. Verhältnis zur beantragten Versicherung und Bezug der Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz
7. Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod
8. Bestätigung über den vorläufigen Versicherungsschutz

1. Leistungsumfang
Welche Leistungen erbringen wir?
(1) Vorläufiger Versicherungsschutz bei Tod infolge eines Unfalls
Vorläufiger Versicherungsschutz besteht für den Tod der versicherten Person infolge eines Unfalls, der

# während der Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist und
# innerhalb eines Jahres nach dem Unfalltag zum Tod der versicherten Person führt.

(2) Zahlung der für den Todesfall beantragten Leistungen
Aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes zahlen wir die für den Todesfall beantragten Leistungen.

a) Höchstgrenze beim Garantiekapital bei Tod
Wenn Sie ein Garantiekapital bei Tod beantragt haben, betragen die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz jedoch
höchstens 100.000 EUR, auch wenn Sie höhere Leistungen beantragt haben.
Diese Begrenzungen gelten, wenn mehrere Anträge auf das Leben derselben Person bei uns gestellt worden sind, für alle Anträge
zusammen.

2. Definition Unfall
Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

3. Voraussetzungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?
Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz ist, dass

- der beantragte Versicherungsbeginn nicht später als einen Monat nach der Unterzeichnung des Antrags liegt;
- Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung nicht von einer besonderen Bedingung abhängig gemacht haben;
- Ihr Antrag sich im Rahmen der von uns gebotenen Tarife und Versicherungsbedingungen bewegt;
- es sich nicht um eine VermögensPolice Klassik bzw. VermögensPolice Invest handelt.
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4. Beginn und Ende des vorläufigen Versicherungsschutzes
Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Wann beginnt der vorläufige Versicherungsschutz?
4.2 Wann endet der vorläufige Versicherungsschutz?
4.3 Wie kann der Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz gekündigt werden?
4.4 Was folgt bei Vertragsabschluss mit einem anderen Versicherer?

4.1 Wann beginnt der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 3 vorliegen, mit dem Tag, an dem Ihr
vollständig ausgefüllter Antrag bei uns eingeht.

4.2 Wann endet der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn

- der Versicherungsschutz aus der beantragten Versicherung begonnen hat;
- Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückgenommen haben;
- Sie uns mitteilen, dass Sie im Fall einer vorherigen Angebotsanforderung am Abschluss des Vertrages über die gewünschte
Versicherung kein Interesse mehr haben;
- Sie von Ihrem Widerrufsrecht gemäß § 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht haben;- der erste oder einmalige
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wurde oder der Einzug des ersten oder einmaligen Beitrags aus von Ihnen zu vertretenden
Gründen nicht möglich war oder dem Einzug widersprochen worden ist. Dies gilt nur dann, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben.
- Sie einer Ihnen nach § 5 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) mitgeteilten Abweichung des Versicherungsscheins
von Ihrem Antrag widersprochen haben.

4.3 Wie kann der Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz gekündigt werden?
Jede Vertragspartei kann den Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wir werden
den vorläufigen Versicherungsschutz insbesondere dann kündigen, wenn wir Ihren Antrag abgelehnt haben. Haben Sie bei uns eine
Angebotsanforderung abgegeben und nehmen Sie unser Ihnen daraufhin zugesandtes Angebot nicht innerhalb der darin genannten
Annahmefrist an, werden wir den vorläufigen Versicherungsschutz ebenfalls gesondert kündigen. Unsere Kündigungserklärung wird
jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen wirksam.

4.4 Was folgt bei Vertragsabschluss mit einem anderen Versicherer?
Ziffer 4.2 Aufzählungspunkt 1 und 5 finden auch Anwendung, wenn Sie den Vertrag über die beantragte Versicherung oder einen
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer abschließen oder abgeschlossen haben. Den
Vertragsabschluss müssen Sie uns unverzüglich mitteilen.

5. Kosten des vorläufigen Versicherungsschutzes
Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz kostet Sie grundsätzlich keinen Beitrag. Wir behalten ausnahmsweise einen Beitrag ein, wenn wir
Leistungen aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes erbringen. Dieser Beitrag entspricht dem ersten oder einmaligen Beitrag
für die beantragte Versicherung. Die Leistung aus dem vorläufigen Versicherungsschutz ist durch die in Ziffer 1 Absatz 2 genannten
Höchstsummen begrenzt. Wir behalten höchstens den für diese Höchstsummen zu zahlenden Beitrag ein. Bereits gezahlte Beiträge
rechnen wir an.

6. Verhältnis zur beantragten Versicherung und Bezug der Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz
Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung?
6.2 Wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

6.1 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung?
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die für die beantragte Versicherung geltenden
Versicherungsbedingungen Anwendung.

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod beantragt haben, gelten insbesondere die Versicherungsbedingungen für den Baustein
Kapital bei Unfalltod einschließlich der dort aufgeführten Ausschlüsse.

6.2 Wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?
Wenn Sie Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt haben, gilt dieses auch für die Leistungen aus dem vorläufigen
Versicherungsschutz.

7. Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod
Was ist zur Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod der versicherten Person zu beachten?
(1) Unverzügliche Mitteilung

Der Unfalltod der versicherten Person ist uns unverzüglich - möglichst innerhalb von 48 Stunden - mitzuteilen.
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(2) Weitere Nachweise und Auskünfte
Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere Nachweise und Auskünfte verlangen.

(3) Recht auf Besichtigung oder Obduktion
Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine Besichtigung oder eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu
lassen. Wird die Zustimmung zur Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit, es sei denn, dieses Verhalten
ist ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht.

(4) Verletzung der Mitteilungspflicht
Wenn vorsätzlich oder fahrlässig die Mitteilungspflicht nach Absatz 1 und 2 verletzt wird, so sind wir von unserer Leistungspflicht
befreit. Bei grob fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechendem Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht
nicht grob fahrlässig verletzt wurde. Wir bleiben jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Pflichtverletzung ohne Einfluss auf
die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.

(5) Hinweis auf Rechtsfolge
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

Bestätigung über den vorläufigen Versicherungsschutz

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Tod der versicherten Person infolge eines Unfalls gemäß den vorgenannten
"Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz" und den Versicherungsbedingungen der beantragten Versicherung.

Allianz Lebensversicherungs-AG

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401

Seite 9

+ Freiwillige Angaben

K
A

P
L

A
nt

ra
g

3



Antrag wurde elektronisch (über VERDI) versandt.
Antrag wurde über Postweg versandt, bitte policieren.

Erklärungen und Hinweise zum Antrag vom NQ27 ____________________
auf Abschluss einer Allianz PrivatSofortRente Klassik
bei der Allianz Lebensversicherungs-AG

interne Referenznr. (BAKDNR) ______________________
Vermittler-Nr.

Antragsteller (Versicherungsnehmer) und zu versichernde Person

Anrede / Titel Herr
Name Muster
Vorname Max
Straße, Haus-Nummer Musterstr. 1
Postleitzahl, Ort D-20000 Hamburg
Land Deutschland
Geburtsdatum 01.01.1983
Steuer-Identifikationsnummer _______________________

A. Erklärungen

A.1. Hiermit beantrage ich den Abschluss der erfassten Versicherung(en). Die für den Abschluss des / der Vertrages / Verträge
erforderlichen Angaben habe ich gegenüber dem Vermittler gemacht. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen. Mit diesem Beginn des Versicherungsschutzes bin ich einverstanden, auch wenn er vor
Ablauf der Widerrufsfrist liegt.

A.2. Ich erkläre zusätzlich Folgendes:

Einzugsermächtigung
Die Beiträge sollen bis auf Widerruf bei Fälligkeit von dem jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber dem Vermittler
angegebenen Konto eingezogen werden.

Konto-Nr. __________
Bankleitzahl ________
Name und Anschrift des Geldinstitutes __________________, _______________________

falls Kontoinhaber abweichend vom Antragsteller:

Vor- und Zuname Kontoinhaber:

_____________________________________________ NQ99 _______________________________________
Name abweichender Kontoinhaber Unterschrift abweichender Kontoinhaber

Zusätzliche Erklärungen bei Antrag auf Abschluss einer Lebensversicherung

Erklärungen der zu versichernden Person(en)
Ich willige ein, dass die Versicherung auf der Grundlage des Versicherungsantrags bzw. der Angebotsanforderung auf meine Person
abgeschlossen wird. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, den Inhalt des Versicherungsantrages zur Kenntnis zu
nehmen.

A.3. Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung
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I. Einwilligung in die Verwendung von der Schweigepflicht geschützter Daten

Die unter I. abgedruckten Erklärungen wurden auf Grundlage der Abstimmung des Gesamtverbandes der deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit den Datenschutzaufsichtsbehörden erstellt.

Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch (im Folgenden "Schweigepflicht"). Darum benötigen wir,
Ihre Allianz Lebensversicherungs-AG bzw. Allianz Pensionskasse AG, je nachdem an welchen Versicherer sich Ihre Erklärung richtet
(im Folgenden "der Versicherer"), als Unternehmen der Lebensversicherung Ihre Entbindung, um von der Schweigepflicht geschützte
Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten, an andere
Stellen, z.B. Assistance-, Logistik- oder IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Erklärungen sind für die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages unentbehrlich.
Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den von der Schweigepflicht geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb
des Versicherers.

Weitergabe Ihrer von der Schweigepflicht geschützten Daten an Stellen außerhalb des Versicherers

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die
Datensicherheit.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, führen wir teilweise nicht
selbst durch. Insoweit haben wir diese Aufgaben anderen Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe oder einer anderen Stelle
außerhalb der Allianz Deutschland Gruppe übertragen. Werden hierbei Ihre von der Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben,
benötigen wir Ihre Entbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der
Schweigepflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen
wurden, können Sie dieser Liste entnehmen. Die zurzeit gültige Liste ist der Einwilligungserklärung am Ende der Erklärungen und
Hinweise angefügt 1*). Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.allianz.de/hinweise/datenschutz-grundsaetze/index.html
eingesehen oder bei uns (Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin, Telefon 0800 4 100 104, lebensversicherung@allianz.de)
angefordert werden.

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Allianz Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen im Hinblick auf
die Weitergabe der von der Schweigepflicht geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

2. Datenweitergabe an Rückversicherer
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Verträge mit Rückversicherern abschließen, die das von uns versicherte
Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer Rückversicherer, denen sie
ebenfalls Ihre Daten übermitteln. Damit sich der Rückversicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen
kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungs- oder Leistungsantrag dem Rückversicherer vorlegen. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass uns der Rückversicherer aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.

Hat ein Rückversicherer die Absicherung des Risikos übernommen, kann er kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall
richtig eingeschätzt haben.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherer weitergegeben,
damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von
Beitragszahlungen und Leistungsfällen können ebenfalls Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherer weitergegeben
werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherern nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.

Soweit erforderlich, entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen im Hinblick auf die von der Schweigepflicht geschützten
Daten von ihrer Schweigepflicht.

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401

Seite 11

+ Freiwillige Angaben

K
A

P
L

A
nt

ra
g

3



3. Datenweitergabe an selbständige Versicherungsvermittler
Von der Schweigepflicht geschützte Informationen über Ihren Vertrag können selbstständigen Versicherungsvermittlern zur Kenntnis
gelangen.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er
auch, ob Beitragszuschläge oder Ausschlüsse für bestimmte Risiken vereinbart wurden.

Vermittler können zu Beratungszwecken Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme
mit Beitragszuschlägen für erhöhte Risiken, Ausschlüsse für bestimmte Risiken oder Wartezeiten) Ihr Vertrag angenommen werden
kann.

Bei einem Vermittlerwechsel kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Beitragszuschläge
und Risikoausschlüsse an den neuen Vermittler kommen. In der Regel werden Sie vor einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers
über die geplante Datenweitergabe informiert.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine geschützten Vertragsinformationen in dem oben genannten Umfang an selbständige
Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

II. Erklärung zur Nutzung der Steuer-Identifikationsnummer des Antragsteller

Ich bin damit einverstanden, dass die Steuer-Identifikationsnummer von dem Allianz Versicherer, der mich um die Mitteilung der
Steuer-Identifikationsnummer gebeten hat, auch für weitere bei ihm bestehende Verträge gespeichert wird, aus denen sich eine
gesetzliche Verpflichtung zu einer Übermittlung meiner Steuer-Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung oder die Zentrale Stelle
(§81 EStG) ergibt.

Erklärungen der zu versichernden Person(en) oder des gesetzlichen Vertreters der zu versichernden Person(en)
Ich gebe hiermit für mich bzw. für die zu versichernde(n) Person(en) die vom Antragsteller bzw. Versicherungsinteressenten
abgegebenen Erklärung zur Datenverarbeitung ab.

B. Hinweise

Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen übermittelten Versicherungsbedingungen. Haben Sie
auf deren Übermittlung vor Antragstellung verzichtet, erhalten Sie diese zusammen mit dem Versicherungsschein.

Widerrufsrecht
Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den
"Versicherungsinformationen" entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs
erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Antrag auf Abschluss mehrerer Versicherungsverträge
Beantragen Sie mehrere Versicherungsverträge, sind diese rechtlich selbstständig und werden unabhängig voneinander geführt.
Angaben zu den Versicherungsbedingungen und den Vertragslaufzeiten erhalten Sie in den ergänzenden Vertragsunterlagen.

C. Unterschriften (Bitte mit Name und Vorname)

Mit der Unterschrift gebe ich die unter A. aufgeführten Erklärungen, einschließlich der Erklärungen zur Datenverarbeitung, ab.
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Die Hinweise unter B. habe ich zur Kenntnis genommen. Die
Unterschriften gelten für alle beantragten Versicherungen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Ausführliche Hinweise zu Ihren Anzeigepflichten und den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung finden Sie in den
Versicherungsbedingungen (Teil B - Pflichten für alle Bausteine) bzw. in der "Belehrung über die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung" .

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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______________, ____________________
Ort, Datum

NQ18 _______________________________________
Max Muster
Antragsteller (Versicherungsnehmer) /
Zu versichernde Person

NQ25 _______________________________________
Vermittler

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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D. Empfangsbestätigung

Ich habe vor der Antragstellung folgende Unterlagen erhalten:

Vordruck zum Antrag inkl. der "Erklärungen und Hinweise zum Antrag" und die Belehrung über die Folgen einer
Anzeigepflichtsverletzung.

Altersnachweis (z.B. Kopie des Personalausweises) VP1, Herr Max Muster

Produktinformationsblatt

Versicherungsinformationen inkl. der Allgemeinen Steuerregelungen

Übersicht der Versicherungsbedingungen und weiterer Informationen:

Versicherungsbedingungen Teil A - Leistungsbausteine
* Baustein Altersvorsorge - SofortRente Klassik und SofortRente Klassik Temporär E71 (01/2013)
mit der Abänderung SR2

Versicherungsbedingungen Teil B - Pflichten für alle Bausteine B1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Teil C - Allgemeine Regelungen C1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Erläuterung von Fachausdrücken G71 (01/2013)

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 'Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand' EV4074 (12/2011)

NQ26 NQ42_______________________________________
Max Muster
Unterschrift Antragsteller

1*) Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe, die von der Schweigepflicht geschützte Stammdaten in gemeinsamen
DV-Verfahren nutzen:
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Allianz Deutschland AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Pension Consult GmbH, Allianz
Pensionsfonds AG, Allianz Pensionskasse AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG, AllSecur
Deutschland AG, Deutsche Lebensversicherungs-AG, Oldenburgische Landesbank AG und Vereinte Spezial Krankenversicherung AG.

Allianz Konzerngesellschaften (mit * gekennzeichnet) und Dienstleister, die im Auftrag des Versicherers personenbezogene Daten
verwenden, die von der Schweigepflicht geschützt sind und/oder Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten oder nutzen:
- Allianz Deutschland AG * (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung)
- Allianz Managed Operations & Services SE * (Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe)
- AGA Service Deutschland GmbH * (Assistancedienstleistungen)
- VLS Versicherungslogistik GmbH * (Posteingangsbearbeitung)
- KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH * (vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice)
- Versorgungswerk der Presse GmbH (Versicherungsbetrieb ohne Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung für
über das Versorgungswerk der Presse versicherbare Personen)
- Entsorgungsunternehmen (datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen)

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Markus Rieß.
Vorstand: Dr. Markus Faulhaber Vorsitzender; Dr. Wolfgang Brezina, Dr. Michael Hessling, Dr. Alf Neumann, Burkhard Keese.
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 678; Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei i.S. des UStG und der
MwStSystRL
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht: Stuttgart HRB 20231

Hauptverwaltung: Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart

Antragsdokument - bitte zurücksenden
Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag: 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA VP1: 30 Jahre onl130401/04.13
SVT-Version: 20130401
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Bitte beachten Sie die Unterschriften unter Punkt C und D in den Erklärungen und Hinweisen zum Antrag!

Antrag wurde elektronisch (über VERDI) versandt.
Antrag wurde über Postweg versandt, bitte policieren.

Antrag auf Abschluss einer Allianz PrivatSofortRente Klassik
bei der Allianz Lebensversicherungs-AG

Antragsteller (Versicherungsnehmer) und zu versichernde Person

Anrede / Titel Herr
Name Muster
Vorname Max
Straße, Haus-Nummer Musterstr. 1
Postleitzahl, Ort D-20000 Hamburg
Land Deutschland
Geburtsdatum 01.01.1983
Geburtsort ______________
Steuer-Identifikationsnummer _______________________
Staatsangehörigkeit deutsch
Familienstand + ledig

Daten der Versicherung

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrages, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der
Versicherung. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
rechtzeitig im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gezahlt haben.

Versicherungsbeginn 01.07.2013
Beginn der Rentenzahlung 01.08.2013
Rentenzahlung monatlich

Leistungen zur Altersvorsorge

Versichert ist Herr Max Muster, geb. am 01.01.1983, kein risikorelevantes Hobby

Sofortrente Klassik
bei Erleben des jeweiligen Rentenzahlungstermins

lebenslange monatliche Rente
(nach Berücksichtigung der Kosten)

garantierte Leistung,
ohne Überschussbeteiligung 199,99 EUR

gesamte Leistung,
inkl. Überschussbeteiligung

204,29 EUR*
(im 2. Jahr des Rentenbezugs)

Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401
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Ausgehend von der aktuellen Überschussbeteiligung beträgt die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge 3,90 % vor Kosten. Die
Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge stellen wir Ihnen mit Hilfe der Gesamtkostenquote dar.
Hierbei gehen wir beispielhaft von einer Rentenzahlungsdauer von 55 Jahren aus. Bis zu diesem Zeitpunkt beträgt die
Gesamtkostenquote für die angegebene Gesamtrente 0,33 %. Sie gibt an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung nach
Berücksichtigung von Abschluss- und Vertriebskosten sowie von laufenden Kosten im Rentenbezug reduziert.

Todesfallleistung ab Rentenbeginn:
einmaliges Garantiekapital in Höhe der 5-fachen jährlichen, ab Rentenbeginn garantierten Rente, abzüglich bereits gezahlter, ab
Rentenbeginn garantierter Renten

Bitte beachten Sie auch die "Erläuterungen" im Antrag und die "Erläuterungen zu Überschussbeteiligung" im Vorschlag

Überschussbeteiligung

ab Rentenbeginn Zusatzrente

Beitrag

Einmalbeitrag 100.000,00 EUR

Inkasso

Beitragszahler der Versicherungsnehmer
Zahlungsart Einzugsermächtigung
Konto-Nr. __________
Bankleitzahl ________
Name und Anschrift des Geldinstitutes __________________, _______________________

Der fällige Beitrag ist rechtzeitig (zum Beginn der Versicherung) auf das genannte Konto der Allianz Lebensversicherungs-AG zu
überweisen.

Konto der Allianz Lebensversicherungs-AG für Einzahlungen von Einmalbeiträgen

Allianz Bank, München Kto.-Nr. 8832909900 BLZ 700 350 00
IBAN DE47700350008832909900 BIC OLBODEH2700

Bitte auf dem Überweisungsträger unbedingt vermerken: Vorname und Name der versicherten Person, Geburtsdatum und Postleitzahl.

Erklärung nach dem Geldwäschegesetz

Das Geld kommt von einem Konto innerhalb der EU. ja nein

Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401
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Wenn Sie handschriftliche Änderungen/Ergänzungen zum Beitragszahler oder zur Zahlungsart durchführen oder angeben, dass das
Geld nicht von einem Konto innerhalb der EU kommt, bitte die Erklärung EV---0783Z0 beifügen.

Wenn die Lastschriften nicht von einem Konto des Versicherungsnehmers innerhalb der EU erfolgen oder wenn die Beiträge per
Überweisung oder Scheck entrichtet werden, bitte Erklärung EV 783 beifügen.

.............................................................................................................................................................................................................
Erklärung nach dem Geldwäsche-Gesetz

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf meine eigene Veranlassung.
Ich wurde hierzu von keinem Dritten beauftragt
Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die damit verbundenen Transaktionen erfolgen nicht auf eigene Veranlassung.
Ich wurde hierzu von einem Dritten beauftragt:
|________________________________________________________________________| (bitte Erklärung EV 783 beifügen)

Die Vermögensherkunft ab 100.000 EUR ist im Rahmen des risikobasierten Ansatzes des Geldwäschegesetztes zu ermitteln.
Die folgenden Fragen sind daher gewissenhaft und bei Bedarf belegbar zu beantworten. Auf Nachfrage des Versicherers sind
ggf. entsprechende Nachweise zur Vermögensherkunft einzureichen.

Der Einmalbeitrag stammt aus:
Sparkapital

fälliger Lebens-, Rentenversicherungsvertrag, UBR- oder PflegePlus - Vertrag
Auszahlung aus Investmentdepot, Sparvertrag, Sparbuch

dem Verkauf einer Immobilie

einer Schenkung (Name, Vorname(n), Anschrift des Schenkers):

__________________________________________________________________________________

dem Erhalt einer Erbschaft (Herkunft der Erbschaft: Name, Vorname(n) des Erblassers):

__________________________________________________________________________________

sonstige Mittelherkunft
Die Mittel stammen aus: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Empfänger der Versicherungsleistungen

Bezugsberechtigte für alle Versicherungsleistungen einschließlich der Leistung aus der Überschussbeteiligung:
a) Solange die 1. versicherte Person lebt: der Versicherungsnehmer
b) (nur ausfüllen wenn a) nicht gewünscht wird) |___________________________________________________________|
c) Bei Tod der 1. versicherten Person der dann mit der 1. versicherten Person in gültiger Ehe lebende Ehepartner
d) (nur ausfüllen wenn c) nicht gewünscht wird) |___________________________________________________________|

Bei Eingabe einer natürlichen Person bitte zur Identifizierung Vorname, Name, Geburtsdatum und Adresse angeben.

Rentenauszahlung

Die PrivatSofortRente Klassik (bitte Altersnachweis beifügen) einschließlich der Leistung aus der Überschussbeteiligung ist zu
überweisen an:
den Versicherungsnehmer

Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401
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Kontonummer ____________
Bank _________________
BLZ ____________
Bankort ____________________

Nebenabreden (Mündliche Abreden sind für Allianz Lebensversicherungs-AG nicht verbindlich.)

Verwendungszweck
Teilhaberversicherung Abfindungsversicherung Erbschaftsteuerversicherung Schlüsselkraftversicherung
Verrechnungsabkommen Abtretung Tilgungsaussetzung

...............................................................................................................................................................................................................
Wiederanlage zu Versicherungs-Nr.: __________________________
...............................................................................................................................................................................................................

Zusatzformulare/Klauseln

vom Kunden bereits ausgefüllte Fragebögen

- keine

angekündigte Fragebögen

- Altersnachweis (z.B. Kopie des Personalausweises) VP1, Herr Max Muster

vom Kunden bereits anerkannte Klauseln

- keine

Online Service Meine Allianz

Wünschen Sie die kostenlose Nutzung des Online Service "Meine Allianz"? ja nein

Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401
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Erläuterungen

Erläuterungen zur Überschussbeteiligung
Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie an den Überschüssen.

Beteiligung an den Überschüssen
Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Erträgen der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich
Sterblichkeit und Kosten günstiger entwickeln als bei der Beitragskalkulation angenommen. Die Überschüsse werden jährlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Mit der laufenden Überschussbeteiligung werden den Verträgen regelmäßig Überschüsse zugeteilt, welche die garantierten
Versicherungsleistungen erhöhen. Die zugeteilten Überschüsse sind ab diesem Zeitpunkt garantiert. Ein von der jeweiligen Ertragslage
abhängiger Schlussüberschussanteil wird jeweils für das laufende Jahr festgesetzt und gilt nur für Verträge, die in dem Jahr zur
Auszahlung kommen.

Hinweise zu Chancen und Risiken
Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, dem Risikoverlauf und den Kosten ab. Bei den
Überschüssen können wir kurzfristige Schwankungen in aller Regel ausgleichen. Länger anhaltende Änderungen können dagegen zu
einer Anpassung der Überschussanteilsätze sowohl nach oben als auch nach unten führen.

Hinweise zu den Gesamtleistungen (im Antrag mit * versehen)
Bei der Berechnung der Gesamtleistungen haben wir unveränderte Überschussanteilsätze (Basis ist die Festlegung für 2013)
angenommen.
Die tatsächlichen Gesamtleistungen werden voraussichtlich höher oder niedriger sein als in diesem Antrag angegeben.

Die Gesamtleistungen sind trotz der in Euro exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. Aus den dargestellten
Werten können keine vertraglichen Ansprüche gegen uns abgeleitet werden.

Die Regelungen zur Überschussbeteiligung finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter
"Regelungen für die Überschussbeteiligung" unter "Ergänzende Regelungen für die Überschussbeteiligung".

Beachten Sie bitte, dass die Höhe der Beteiligung an den Überschüssen nicht garantiert werden kann.

Versicherungsantrag vom ____________________

* Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen kann nicht garantiert werden.
Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401
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Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
(Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt
Verletzen Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht,
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht. Sie haben in diesem Fall Anspruch auf Auszahlung des Rückkaufwerts, soweit Ihre Versicherung die
Auszahlung eines Rückkaufswertes dem Grunde nach vorsieht und ein solcher zum Zeitpunkt des Rücktritts vorhanden ist.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei einer Lebensversicherung wandelt
sich der Versicherungsvertrag im Fall der Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafür vereinbarte
Mindestversicherungsleistung erreicht wird. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zu einer
rückwirkenden Beitragserhöhung oder zu einem rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
und insoweit zu einem rückwirkenden Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt,
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle die vor Ablauf der
Frist eingetreten sind.
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Anfechtung
Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten.

6. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts,
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
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Bedingungen

Diese Bedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner

Leistungsbausteine

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hier finden Sie die vertraglichen Regelungen, die gelten, wenn sie den Abschluss einer
Lebens- oder Rentenversicherung der Allianz Lebensversicherungs-AG beantragt haben. Wenn Sie bei uns keinen Antrag, sondern
lediglich eine Angebotsanforderung abgeben, gelten die nachfolgenden Bestimmungen für die Angebotsanforderung mit folgender
Maßgabe: An Stelle der Worte "Antrag" und "beantragt" treten die Worte "Angebotsanforderung" und "gewünscht" in der jeweils im Text
verwendeten grammatischen Form.

Ihre Allianz Lebensversicherungs-AG

Vorläufiger Versicherungsschutz

1. Leistungsumfang
2. Definition Unfall
3. Voraussetzungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
4. Beginn und Ende des vorläufigen Versicherungsschutzes
5. Kosten des vorläufigen Versicherungsschutzes
6. Verhältnis zur beantragten Versicherung und Bezug der Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz
7. Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod
8. Bestätigung über den vorläufigen Versicherungsschutz

1. Leistungsumfang
Welche Leistungen erbringen wir?
(1) Vorläufiger Versicherungsschutz bei Tod infolge eines Unfalls
Vorläufiger Versicherungsschutz besteht für den Tod der versicherten Person infolge eines Unfalls, der

# während der Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist und
# innerhalb eines Jahres nach dem Unfalltag zum Tod der versicherten Person führt.

(2) Zahlung der für den Todesfall beantragten Leistungen
Aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes zahlen wir die für den Todesfall beantragten Leistungen.

a) Höchstgrenze beim Garantiekapital bei Tod
Wenn Sie ein Garantiekapital bei Tod beantragt haben, betragen die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz jedoch
höchstens 100.000 EUR, auch wenn Sie höhere Leistungen beantragt haben.
Diese Begrenzungen gelten, wenn mehrere Anträge auf das Leben derselben Person bei uns gestellt worden sind, für alle Anträge
zusammen.

2. Definition Unfall
Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

3. Voraussetzungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?
Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz ist, dass

- der beantragte Versicherungsbeginn nicht später als einen Monat nach der Unterzeichnung des Antrags liegt;
- Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung nicht von einer besonderen Bedingung abhängig gemacht haben;
- Ihr Antrag sich im Rahmen der von uns gebotenen Tarife und Versicherungsbedingungen bewegt;
- es sich nicht um eine VermögensPolice Klassik bzw. VermögensPolice Invest handelt.
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4. Beginn und Ende des vorläufigen Versicherungsschutzes
Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Wann beginnt der vorläufige Versicherungsschutz?
4.2 Wann endet der vorläufige Versicherungsschutz?
4.3 Wie kann der Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz gekündigt werden?
4.4 Was folgt bei Vertragsabschluss mit einem anderen Versicherer?

4.1 Wann beginnt der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 3 vorliegen, mit dem Tag, an dem Ihr
vollständig ausgefüllter Antrag bei uns eingeht.

4.2 Wann endet der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn

- der Versicherungsschutz aus der beantragten Versicherung begonnen hat;
- Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückgenommen haben;
- Sie uns mitteilen, dass Sie im Fall einer vorherigen Angebotsanforderung am Abschluss des Vertrages über die gewünschte
Versicherung kein Interesse mehr haben;
- Sie von Ihrem Widerrufsrecht gemäß § 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht haben;- der erste oder einmalige
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wurde oder der Einzug des ersten oder einmaligen Beitrags aus von Ihnen zu vertretenden
Gründen nicht möglich war oder dem Einzug widersprochen worden ist. Dies gilt nur dann, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben.
- Sie einer Ihnen nach § 5 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) mitgeteilten Abweichung des Versicherungsscheins
von Ihrem Antrag widersprochen haben.

4.3 Wie kann der Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz gekündigt werden?
Jede Vertragspartei kann den Vertrag über den vorläufigen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wir werden
den vorläufigen Versicherungsschutz insbesondere dann kündigen, wenn wir Ihren Antrag abgelehnt haben. Haben Sie bei uns eine
Angebotsanforderung abgegeben und nehmen Sie unser Ihnen daraufhin zugesandtes Angebot nicht innerhalb der darin genannten
Annahmefrist an, werden wir den vorläufigen Versicherungsschutz ebenfalls gesondert kündigen. Unsere Kündigungserklärung wird
jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen wirksam.

4.4 Was folgt bei Vertragsabschluss mit einem anderen Versicherer?
Ziffer 4.2 Aufzählungspunkt 1 und 5 finden auch Anwendung, wenn Sie den Vertrag über die beantragte Versicherung oder einen
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer abschließen oder abgeschlossen haben. Den
Vertragsabschluss müssen Sie uns unverzüglich mitteilen.

5. Kosten des vorläufigen Versicherungsschutzes
Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?
Der vorläufige Versicherungsschutz kostet Sie grundsätzlich keinen Beitrag. Wir behalten ausnahmsweise einen Beitrag ein, wenn wir
Leistungen aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes erbringen. Dieser Beitrag entspricht dem ersten oder einmaligen Beitrag
für die beantragte Versicherung. Die Leistung aus dem vorläufigen Versicherungsschutz ist durch die in Ziffer 1 Absatz 2 genannten
Höchstsummen begrenzt. Wir behalten höchstens den für diese Höchstsummen zu zahlenden Beitrag ein. Bereits gezahlte Beiträge
rechnen wir an.

6. Verhältnis zur beantragten Versicherung und Bezug der Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz
Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung?
6.2 Wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

6.1 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung?
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die für die beantragte Versicherung geltenden
Versicherungsbedingungen Anwendung.

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Unfalltod beantragt haben, gelten insbesondere die Versicherungsbedingungen für den Baustein
Kapital bei Unfalltod einschließlich der dort aufgeführten Ausschlüsse.

6.2 Wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?
Wenn Sie Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt haben, gilt dieses auch für die Leistungen aus dem vorläufigen
Versicherungsschutz.

7. Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod
Was ist zur Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod der versicherten Person zu beachten?
(1) Unverzügliche Mitteilung

Der Unfalltod der versicherten Person ist uns unverzüglich - möglichst innerhalb von 48 Stunden - mitzuteilen.
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(2) Weitere Nachweise und Auskünfte
Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere Nachweise und Auskünfte verlangen.

(3) Recht auf Besichtigung oder Obduktion
Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine Besichtigung oder eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu
lassen. Wird die Zustimmung zur Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit, es sei denn, dieses Verhalten
ist ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht.

(4) Verletzung der Mitteilungspflicht
Wenn vorsätzlich oder fahrlässig die Mitteilungspflicht nach Absatz 1 und 2 verletzt wird, so sind wir von unserer Leistungspflicht
befreit. Bei grob fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechendem Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht
nicht grob fahrlässig verletzt wurde. Wir bleiben jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Pflichtverletzung ohne Einfluss auf
die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.

(5) Hinweis auf Rechtsfolge
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

Bestätigung über den vorläufigen Versicherungsschutz

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Tod der versicherten Person infolge eines Unfalls gemäß den vorgenannten
"Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz" und den Versicherungsbedingungen der beantragten Versicherung.

Allianz Lebensversicherungs-AG
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Antrag wurde elektronisch (über VERDI) versandt.
Antrag wurde über Postweg versandt, bitte policieren.

Erklärungen und Hinweise zum Antrag vom NQ27 ____________________
auf Abschluss einer Allianz PrivatSofortRente Klassik
bei der Allianz Lebensversicherungs-AG

interne Referenznr. (BAKDNR) ______________________
Vermittler-Nr.

Antragsteller (Versicherungsnehmer) und zu versichernde Person

Anrede / Titel Herr
Name Muster
Vorname Max
Straße, Haus-Nummer Musterstr. 1
Postleitzahl, Ort D-20000 Hamburg
Land Deutschland
Geburtsdatum 01.01.1983
Steuer-Identifikationsnummer _______________________

A. Erklärungen

A.1. Hiermit beantrage ich den Abschluss der erfassten Versicherung(en). Die für den Abschluss des / der Vertrages / Verträge
erforderlichen Angaben habe ich gegenüber dem Vermittler gemacht. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen. Mit diesem Beginn des Versicherungsschutzes bin ich einverstanden, auch wenn er vor
Ablauf der Widerrufsfrist liegt.

A.2. Ich erkläre zusätzlich Folgendes:

Einzugsermächtigung
Die Beiträge sollen bis auf Widerruf bei Fälligkeit von dem jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber dem Vermittler
angegebenen Konto eingezogen werden.

Konto-Nr. __________
Bankleitzahl ________
Name und Anschrift des Geldinstitutes __________________, _______________________

falls Kontoinhaber abweichend vom Antragsteller:

Vor- und Zuname Kontoinhaber:

_____________________________________________ NQ99 _______________________________________
Name abweichender Kontoinhaber Unterschrift abweichender Kontoinhaber

Zusätzliche Erklärungen bei Antrag auf Abschluss einer Lebensversicherung

Erklärungen der zu versichernden Person(en)
Ich willige ein, dass die Versicherung auf der Grundlage des Versicherungsantrags bzw. der Angebotsanforderung auf meine Person
abgeschlossen wird. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, den Inhalt des Versicherungsantrages zur Kenntnis zu
nehmen.

A.3. Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung
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I. Einwilligung in die Verwendung von der Schweigepflicht geschützter Daten

Die unter I. abgedruckten Erklärungen wurden auf Grundlage der Abstimmung des Gesamtverbandes der deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit den Datenschutzaufsichtsbehörden erstellt.

Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch (im Folgenden "Schweigepflicht"). Darum benötigen wir,
Ihre Allianz Lebensversicherungs-AG bzw. Allianz Pensionskasse AG, je nachdem an welchen Versicherer sich Ihre Erklärung richtet
(im Folgenden "der Versicherer"), als Unternehmen der Lebensversicherung Ihre Entbindung, um von der Schweigepflicht geschützte
Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten, an andere
Stellen, z.B. Assistance-, Logistik- oder IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Erklärungen sind für die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages unentbehrlich.
Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den von der Schweigepflicht geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb
des Versicherers.

Weitergabe Ihrer von der Schweigepflicht geschützten Daten an Stellen außerhalb des Versicherers

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die
Datensicherheit.

1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, führen wir teilweise nicht
selbst durch. Insoweit haben wir diese Aufgaben anderen Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe oder einer anderen Stelle
außerhalb der Allianz Deutschland Gruppe übertragen. Werden hierbei Ihre von der Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben,
benötigen wir Ihre Entbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der
Schweigepflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen
wurden, können Sie dieser Liste entnehmen. Die zurzeit gültige Liste ist der Einwilligungserklärung am Ende der Erklärungen und
Hinweise angefügt 1*). Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.allianz.de/hinweise/datenschutz-grundsaetze/index.html
eingesehen oder bei uns (Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin, Telefon 0800 4 100 104, lebensversicherung@allianz.de)
angefordert werden.

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Allianz Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen im Hinblick auf
die Weitergabe der von der Schweigepflicht geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

2. Datenweitergabe an Rückversicherer
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Verträge mit Rückversicherern abschließen, die das von uns versicherte
Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer Rückversicherer, denen sie
ebenfalls Ihre Daten übermitteln. Damit sich der Rückversicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen
kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungs- oder Leistungsantrag dem Rückversicherer vorlegen. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass uns der Rückversicherer aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.

Hat ein Rückversicherer die Absicherung des Risikos übernommen, kann er kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall
richtig eingeschätzt haben.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherer weitergegeben,
damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von
Beitragszahlungen und Leistungsfällen können ebenfalls Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherer weitergegeben
werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherern nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.

Soweit erforderlich, entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen im Hinblick auf die von der Schweigepflicht geschützten
Daten von ihrer Schweigepflicht.
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3. Datenweitergabe an selbständige Versicherungsvermittler
Von der Schweigepflicht geschützte Informationen über Ihren Vertrag können selbstständigen Versicherungsvermittlern zur Kenntnis
gelangen.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er
auch, ob Beitragszuschläge oder Ausschlüsse für bestimmte Risiken vereinbart wurden.

Vermittler können zu Beratungszwecken Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme
mit Beitragszuschlägen für erhöhte Risiken, Ausschlüsse für bestimmte Risiken oder Wartezeiten) Ihr Vertrag angenommen werden
kann.

Bei einem Vermittlerwechsel kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Beitragszuschläge
und Risikoausschlüsse an den neuen Vermittler kommen. In der Regel werden Sie vor einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers
über die geplante Datenweitergabe informiert.

Ich willige ein, dass der Versicherer meine geschützten Vertragsinformationen in dem oben genannten Umfang an selbständige
Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

II. Erklärung zur Nutzung der Steuer-Identifikationsnummer des Antragsteller

Ich bin damit einverstanden, dass die Steuer-Identifikationsnummer von dem Allianz Versicherer, der mich um die Mitteilung der
Steuer-Identifikationsnummer gebeten hat, auch für weitere bei ihm bestehende Verträge gespeichert wird, aus denen sich eine
gesetzliche Verpflichtung zu einer Übermittlung meiner Steuer-Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung oder die Zentrale Stelle
(§81 EStG) ergibt.

Erklärungen der zu versichernden Person(en) oder des gesetzlichen Vertreters der zu versichernden Person(en)
Ich gebe hiermit für mich bzw. für die zu versichernde(n) Person(en) die vom Antragsteller bzw. Versicherungsinteressenten
abgegebenen Erklärung zur Datenverarbeitung ab.

B. Hinweise

Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen übermittelten Versicherungsbedingungen. Haben Sie
auf deren Übermittlung vor Antragstellung verzichtet, erhalten Sie diese zusammen mit dem Versicherungsschein.

Widerrufsrecht
Sie können Ihren Antrag nach Zugang des Versicherungsscheins widerrufen. Nähere Hinweise können Sie den
"Versicherungsinformationen" entnehmen. Eine Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs
erhalten Sie mit dem Versicherungsschein.

Antrag auf Abschluss mehrerer Versicherungsverträge
Beantragen Sie mehrere Versicherungsverträge, sind diese rechtlich selbstständig und werden unabhängig voneinander geführt.
Angaben zu den Versicherungsbedingungen und den Vertragslaufzeiten erhalten Sie in den ergänzenden Vertragsunterlagen.

C. Unterschriften (Bitte mit Name und Vorname)

Mit der Unterschrift gebe ich die unter A. aufgeführten Erklärungen, einschließlich der Erklärungen zur Datenverarbeitung, ab.
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Die Hinweise unter B. habe ich zur Kenntnis genommen. Die
Unterschriften gelten für alle beantragten Versicherungen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Ausführliche Hinweise zu Ihren Anzeigepflichten und den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung finden Sie in den
Versicherungsbedingungen (Teil B - Pflichten für alle Bausteine) bzw. in der "Belehrung über die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung" .
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______________, ____________________
Ort, Datum

NQ18 _______________________________________
Max Muster
Antragsteller (Versicherungsnehmer) /
Zu versichernde Person

NQ25 _______________________________________
Vermittler

Versicherungsantrag vom ____________________

Antrag für Kunde (inkl. Erklärungen und Hinweise zum Antrag): 12.06.2013/15:02 Max Muster Tarif: R3UT VGW=06 EA
VP1: 30 Jahre onl130401/04.13 SVT-Version: 20130401

Seite 13

+ Freiwillige Angaben



D. Empfangsbestätigung

Ich habe vor der Antragstellung folgende Unterlagen erhalten:

Vordruck zum Antrag inkl. der "Erklärungen und Hinweise zum Antrag" und die Belehrung über die Folgen einer
Anzeigepflichtsverletzung.

Altersnachweis (z.B. Kopie des Personalausweises) VP1, Herr Max Muster

Produktinformationsblatt

Versicherungsinformationen inkl. der Allgemeinen Steuerregelungen

Übersicht der Versicherungsbedingungen und weiterer Informationen:

Versicherungsbedingungen Teil A - Leistungsbausteine
* Baustein Altersvorsorge - SofortRente Klassik und SofortRente Klassik Temporär E71 (01/2013)
mit der Abänderung SR2

Versicherungsbedingungen Teil B - Pflichten für alle Bausteine B1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Teil C - Allgemeine Regelungen C1 (12/2012)

Versicherungsbedingungen Erläuterung von Fachausdrücken G71 (01/2013)

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 'Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand' EV4074 (12/2011)

NQ26 NQ42_______________________________________
Max Muster
Unterschrift Antragsteller

1*) Gesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe, die von der Schweigepflicht geschützte Stammdaten in gemeinsamen
DV-Verfahren nutzen:
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Allianz Deutschland AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Pension Consult GmbH, Allianz
Pensionsfonds AG, Allianz Pensionskasse AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz Versicherungs-AG, AllSecur
Deutschland AG, Deutsche Lebensversicherungs-AG, Oldenburgische Landesbank AG und Vereinte Spezial Krankenversicherung AG.

Allianz Konzerngesellschaften (mit * gekennzeichnet) und Dienstleister, die im Auftrag des Versicherers personenbezogene Daten
verwenden, die von der Schweigepflicht geschützt sind und/oder Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten oder nutzen:
- Allianz Deutschland AG * (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung)
- Allianz Managed Operations & Services SE * (Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe)
- AGA Service Deutschland GmbH * (Assistancedienstleistungen)
- VLS Versicherungslogistik GmbH * (Posteingangsbearbeitung)
- KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH * (vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice)
- Versorgungswerk der Presse GmbH (Versicherungsbetrieb ohne Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung für
über das Versorgungswerk der Presse versicherbare Personen)
- Entsorgungsunternehmen (datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen)
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Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Markus Rieß.
Vorstand: Dr. Markus Faulhaber Vorsitzender; Dr. Wolfgang Brezina, Dr. Michael Hessling, Dr. Alf Neumann, Burkhard Keese.
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 678; Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei i.S. des UStG und der
MwStSystRL
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht: Stuttgart HRB 20231

Hauptverwaltung: Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart
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Versicherungsbedingungen

Diese Versicherungsbedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bau-
steinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen
die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben wer-
den besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie
beachten müssen. Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bau-
steine gelten, finden Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - SofortRente Klassik
und SofortRente Klassik temporär E71
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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren
insbesondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben wer-
den besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bausteine
gelten, finden Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - SofortRente Klassik
und SofortRente Klassik temporär E71

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Bausteins Altersvorsorge.
Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, wird in den Regelun-
gen dieser weiteren Bausteine der Baustein Altersvorsorge als
Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsum-
fang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir?
1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?
1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre

Versicherung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wir zahlen die Garantierente, solange die →versicherte Person
lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach
den vereinbarten Fälligkeitsterminen.

Wenn Sie eine SofortRente Klassik temporär abgeschlossen ha-
ben, zahlen wir die temporäre Garantierente solange die →versi-
cherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungs-
dauer.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod?

(1) Leistung bei vereinbarter Beitragsrückzahlung
Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung bei Tod vereinbart haben und
die →versicherte Person stirbt, erbringen wir eine Leistung in Höhe
des Beitrags abzüglich bereits gezahlter Gesamtrenten, einschließ-
lich der Leistungen aus der Überschussbeteiligung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne ei-
nen Baustein Hinterbliebenenrente
Wenn die →versicherte Person stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod vereinbart und
• keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben,
zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich der bereits gezahlten
zum Rentenbeginn garantierten Renten. Mit der Kapitalzahlung er-
lischt die Versicherung.

(3) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abge-
schlossenem Baustein Hinterbliebenenrente
Wenn die zuletzt lebende Person (→versicherte oder →mitversi-
cherte Person) stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod vereinbart und
• einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben,
zahlen wir das vereinbarte Kapital, abzüglich je einer zum Renten-
beginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvorsorge für je-
den Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende Person erlebt
hat. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre Versi-
cherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsabschluss
Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir für die Berechnung
der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:

• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 R U" (→Ta-
feln) und

• den →Rechnungszins 1,75 Prozent.

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir für die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere →Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Überschussanteile)
verwenden wir für die Berechnung der hinzukommenden Leistun-
gen grundsätzlich die Rechnungsgrundlagen, die wir bei Vertrags-
abschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin auf Grund aufsichtsrechtlicher Be-
stimmungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deut-
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) für die Berechnung der →De-
ckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Ver-
sicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir für
die Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich nach
einer Leistungserhöhung die für die Berechnung der →Deckungs-
rückstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut ändern, kön-
nen wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten Rech-
nungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Leistungser-
höhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsabschluss oder bei der letzten Leistungserhöhung, werden wir
Sie hierüber informieren.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung auch dann,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Leistung aus der Überschussbeteiligung

Für die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags gelten die folgenden
Regelungen. Falls für einzelne Bausteine Besonderheiten gelten,
finden Sie diese in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was sind die rechtlichen Grundlagen der Über-

schussbeteiligung?
2.2 Warum kann die Höhe der Überschussbeteiligung

nicht garantiert werden?
2.3 Welche Arten von Überschussanteilen gibt es?
2.4 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussan-

teile Ihrer Versicherung?
2.5 Wie werden die Überschussanteile Ihrer Versiche-

rung verwendet?
2.6 Wie wird Ihre Versicherung an den Bewertungsre-

serven beteiligt?

2.1 Was sind die rechtlichen Grundlagen der Über-
schussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie nach § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
an den Überschüssen und →Bewertungsreserven (Überschussbe-
teiligung).
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(1) Beteiligung an den Überschüssen

a) Ermittlung der Überschüsse
Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches (HGB) ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt.

b) Kollektive Mindestbeteiligung der Versicherungsnehmer
Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträgen un-
serer Kapitalanlagen.

Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige
Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungs-
verordnung - MindZV), erhalten die →Versicherungsnehmer insge-
samt mindestens den in der jeweils aktuellen Fassung dieser Ver-
ordnung genannten Prozentsatz (derzeit 90 Prozent). Aus diesem
Betrag werden zunächst die garantierten Versicherungsleistungen
finanziert. Der verbleibende Betrag entspricht dem Teil der Über-
schüsse aus Kapitalanlagen, den wir für die Überschussbeteiligung
der →Versicherungsnehmer verwenden.

Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das Risiko (zum
Beispiel durch eine veränderte Zahl der Todesfälle) oder die Kos-
ten (zum Beispiel durch Kosteneinsparungen) günstiger entwickeln
als wir bei der ursprünglichen Kalkulation angenommen haben.
Auch von diesen Überschüssen erhalten die →Versicherungsneh-
mer mindestens den in der jeweils aktuellen Fassung der Mindest-
zuführungsverordnung (MindZV) genannten Prozentsatz (derzeit
75 Prozent des Risikoergebnisses und 50 Prozent des übrigen Er-
gebnisses).

In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der →Versiche-
rungsnehmer mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde gekürzt wer-
den (§ 5 Mindestzuführungsverordnung - MindZV).

c) Rückstellung für die Beitragsrückerstattung
Den Teil der Überschüsse, der auf die →Versicherungsnehmer
entfällt, führen wir der →Rückstellung für die Beitragsrückerstat-
tung zu, soweit er nicht in Form der sogenannten Direktgutschrift
bereits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen
zugeteilt wird. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankun-
gen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die
Überschussbeteiligung der →Versicherungsnehmer verwendet
werden.

Nur in Ausnahmefällen können wir hiervon nach Maßgabe der Re-
gelungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) abweichen, so-
weit die Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Überschussan-
teile entfällt.

d) Bildung von Versicherungsgruppen
Die einzelnen Versicherungen tragen unterschiedlich zu den Über-
schüssen bei. Wir haben deshalb vergleichbare Versicherungen zu
Gruppen zusammengefasst:
• Überschussgruppen bilden wir beispielsweise, um die Art des

versicherten Risikos zu berücksichtigen (etwa das Todesfall-
oder Berufsunfähigkeitsrisiko).

• Untergruppen erfassen zum Beispiel vertragliche Besonderhei-
ten (etwa den Versicherungsbeginn oder die Form der Beitrags-
zahlung).

Die Verteilung der Überschüsse für die →Versicherungsnehmer
auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in welchem Um-
fang die Gruppen zu ihrer Entstehung beigetragen haben.

Zu welcher Gruppe Ihre Versicherung gehört, können Sie Ihren
Versicherungsinformationen entnehmen.

e) Veröffentlichung der Überschussanteilsätze
Der Vorstand unseres Unternehmens legt auf Vorschlag des
→Verantwortlichen Aktuars die Höhe der →Überschussanteilsätze
fest. Wir veröffentlichen die →Überschussanteilsätze jährlich in un-
serem Geschäftsbericht, den Sie jederzeit bei uns anfordern kön-
nen, oder teilen sie Ihnen auf andere Weise mit.

(2) Beteiligung an den Bewertungsreserven
→Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapital-
anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi-

lanz ausgewiesen sind. Die →Bewertungsreserven sorgen für Si-
cherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge auf den Kapital-
märkten auszugleichen.

Wir beteiligen die →Versicherungsnehmer nach § 153 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) an den →Bewertungsreserven (siehe
Ziffer 2.6). Die Beteiligung steht unter dem Vorbehalt, dass die für
uns geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften zur Sicherstellung
der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versiche-
rungen eingehalten werden (§ 153 Absatz 3 Satz 3 Versicherungs-
vertragsgesetz - VVG).

Wir weisen die →Bewertungsreserven in unserem Geschäftsbe-
richt aus.

2.2 Warum kann die Höhe der Überschussbeteiligung
nicht garantiert werden?

Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem von der Zinsentwick-
lung am Kapitalmarkt, dem Risikoverlauf und der Kostenentwick-
lung ab. Auch die Höhe der →Bewertungsreserven ist vom Kapital-
markt abhängig. Daher kann die Höhe der Überschussbeteiligung
nicht garantiert werden.

2.3 Welche Arten von Überschussanteilen gibt es?

Jährliche Überschussanteile
In Abhängigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer
Gruppe (siehe Ziffer 2.1 Absatz 1 d)) beteiligen wir den Baustein
Altersvorsorge jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres an
den erzielten Überschüssen (jährliche Überschussanteile).

Der jährliche Überschussanteil wird auf Grundlage der für die
Überschussbeteiligung festgelegten Sterbetafel (→Tafeln) und Ver-
zinsung ermittelt.

2.4 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussanteile
Ihrer Versicherung?

(1) Ermittlung der Bezugsgrößen
Die Bezugsgrößen, auf die sich die →Überschussanteilsätze be-
ziehen, hängen vor allem vom Baustein, vom Alter der →versicher-
ten Person und der Höhe der Garantierente ab. Sie werden nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik ermittelt.

(2) Bezugsgrößen der jährlichen Überschussanteile
Der jährliche Überschussanteil hängt vor allem von dem für die Fi-
nanzierung der künftigen Rentenzahlungen und einer gegebenen-
falls vereinbarten Kapitalzahlung für den Todesfall zur Verfügung
stehenden Kapital ab.

2.5 Wie werden die Überschussanteile Ihrer Versiche-
rung verwendet?

(1) Finanzierung einer Überschussrente
Mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-
ten eine Überschussrente. Gleiches gilt für Überschussanteile aus
weiteren Bausteinen, wenn in den für diese Bausteine geltenden
Regelungen nichts anderes festgelegt ist. Die nicht garantierte
Überschussrente erhalten Sie zusätzlich zu der Garantierente.

Die Überschussrente besteht aus einer zusätzlichen Rente aus
dem Baustein Altersvorsorge sowie jährlichen Rentenerhöhungen,
die in Prozent der im Vorjahr erreichten Gesamtrente festgelegt
werden. Die erste Rentenerhöhung erfolgt 1 Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung.

Die Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsorge ergibt sich also
aus
• der Garantierente,
• der zusätzlichen, nicht garantierten Rente aus dem Baustein Al-

tersvorsorge sowie
• jährlichen, nicht garantierten Rentenerhöhungen.

Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente eingeschlossen ist, ent-
hält die Überschussrente auch eine Hinterbliebenenrente. Deren
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Verhältnis zur Rente zur Altersvorsorge stimmt mit dem entspre-
chenden Verhältnis bei Rentenbeginn überein.

Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen, nicht garantierten
Rente sind die für die Überschussbeteiligung festgelegte Sterbeta-
fel (→Tafeln) und Verzinsung sowie die jährlichen nicht garantier-
ten Rentenerhöhungen

(2) Finanzierung einer kompakten Überschussrente
Wenn Sie eine SofortRente Klassik temporär abgeschlossen ha-
ben, finanzieren wir abweichend von den Regelungen in Absatz 1
mit den Überschussanteilen Ihres Bausteins eine kompakte Über-
schussrente. Sie besteht aus einer zusätzlichen beitragsfreien tem-
porären Rente zur Altersvorsorge.

(3) Folgen einer Änderung der Überschussanteilsätze
Eine Änderung der →Überschussanteilsätze kann dazu führen,
• dass künftige Rentenerhöhungen nach Absatz 1 anders als bis-

her ausfallen;
• dass sich die bereits erreichte Leistung aus der Überschussren-

te nach Absatz 1 bzw. der kompakten Überschussrente nach
Absatz 2 ändert.

Eine Kürzung der Gesamtrente kann jedoch höchstens bis auf die
Garantierente erfolgen.

Die Höhe der vorgenannten zusätzlichen nicht garantierten Rente
bei Rentenbeginn und den Erhöhungssatz nach Absatz 1 bzw. die
Höhe der vorgenannten zusätzlichen beitragsfreien temporären
Rente nach Absatz 2 bei Rentenbeginn können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Bei später eintretenden Änderungen
werden wir Sie informieren.

2.6 Wie wird Ihre Versicherung an den Bewertungsreser-
ven beteiligt?

(1) Beteiligung laufender Renten
Laufende Renten werden nach §153 Absatz 1 und 2 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) über eine angemessen erhöhte laufen-
de Überschussbeteiligung an den →Bewertungsreserven beteiligt.
Bei der Festlegung dieser →Überschussanteilsätze wird insbeson-
dere die aktuelle Bewertungsreservensituation berücksichtigt.

(2) Weitere Informationen
Weitere Informationen können Sie unserem Geschäftsbericht ent-
nehmen.

3. Leistungsempfänger und Überweisung der
Leistung

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kön-

nen Sie hierzu Bestimmungen treffen?
3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistung?

3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie können
Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempfänger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
→Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Ansprüche aus dem Ver-
trag bei deren Fälligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit än-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht). Nach dem Tod
der →versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr geän-
dert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht
Sie können ausdrücklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Ansprüche aus dem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt.

(3) Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen
Sie können Ihre Ansprüche aus dem Vertrag auch abtreten oder
verpfänden, wenn derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

(4) Schriftform
Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Absatz 1
und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen
aus Ihrem Vertrag (Absatz 3) sind uns gegenüber nur und erst
dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte schriftlich
angezeigt hat. Eine Anzeige per Fax oder per E-Mail erfüllt die
→Schriftform nicht. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie.
Es können aber auch andere Personen sein, wenn Sie vorher bin-
dende Verfügungen vorgenommen haben.

3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistung?

Wir überweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Überweisungen in Staaten außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

4. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-

satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radio-
aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen?

4.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person?

4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen?

(1) Grundsatz
Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, auf welcher Ursache
der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,
wenn die →versicherte Person bei der Ausübung des Wehr- oder
Polizeidiensts oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Eingeschränkte Leistungspflicht
Wenn Sie eine Leistung für den Todesfall vereinbart haben, leisten
wir bei Tod der →versicherten Person in folgenden Fällen einge-
schränkt:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die →versicherte Person
während eines Aufenthalts außerhalb Deutschlands in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen,
wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das
Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um ein räumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschränkten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hängigen Gutachter prüfen und gegebenenfalls bestätigen lassen.
Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungsleistung wer-
den frühestens nach Ablauf dieser Frist fällig.
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(3) Auswirkungen der eingeschränkten Leistungspflicht
Die eingeschränkte Leistungspflicht hat folgende Auswirkungen:

Wenn Sie eine Leistung für den Todesfall vereinbart haben und
diese das für den Stichtag berechnete →Deckungskapital über-
steigt, beschränken sich die Leistungen aus dem Baustein Alters-
vorsorge auf die Auszahlung des Deckungskapitals. Andernfalls
bleibt es bei der vereinbarten Leistung für den Todesfall. Das
→Deckungskapital wird auf den nächsten Ersten des Monats, der
auf den Todestag folgt, berechnet.

4.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

(1) Grundsatz
Wenn Sie eine Leistung für den Todesfall vereinbart haben und
seit Abschluss des Vertrags 3 Jahre vergangen sind, leisten wir bei
vorsätzlicher Selbsttötung uneingeschränkt.

Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist leisten
wir nur dann uneingeschränkt, wenn uns nachgewiesen wird, dass
die Tat
• in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder
• unter dem Druck schwerer körperlicher Leiden begangen wor-

den ist.

(2) Eingeschränkte Leistungspflicht und Auswirkungen
Wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen,
erbringen wir eine eingeschränkte Leistung nach Ziffer 4.1 Absatz
3).

5. Ihre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Welche Unterlagen können wir verlangen?
5.2 Wann können wir den Nachweis verlangen, dass

die versicherte Person noch lebt?
5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten

Person einzureichen?
5.4 Unter welchen Voraussetzungen können wir wei-

tere Nachweise verlangen?

5.1 Welche Unterlagen können wir verlangen?

Wenn Leistungen aus dem Vertrag beansprucht werden, können
wir die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:
• Versicherungsschein;
• amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der →versicherten

Person (Geburtsurkunde).

5.2 Wann können wir den Nachweis verlangen, dass die
versicherte Person noch lebt?

Vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung können wir auf unsere Kos-
ten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die →versicher-
te Person noch lebt.

5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten
Person einzureichen?

Wenn die →versicherte Person stirbt, sind wir hierüber unverzüg-
lich zu informieren.

Folgende Unterlagen sind uns immer vorzulegen:
• amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der →versicherten

Person (Geburtsurkunde) und
• amtliches Zeugnis über den Tod der →versicherten Person mit

Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeurkunde).
• Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung oder eine Kapitalzahlung

bei Tod vereinbart oder einen Baustein Hinterbliebenenvorsorge
abgeschlossen haben, ist uns zusätzlich ein Nachweis über die
Todesursache vorzulegen.

5.4 Unter welchen Voraussetzungen können wir weitere
Nachweise verlangen?

Wir können weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu
klären. Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen,
die die Versicherungsleistung beansprucht.

6. Abschluss- und Vertriebskosten

Wie werden die in den Beitrag einkalkulierten Abschluss- und
Vertriebskosten finanziert?

Beim Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten
(sogenannte Abschluss- und Vertriebskosten). Die in den Beitrag
einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten werden nicht ge-
sondert erhoben. Da Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, entneh-
men wir diesem die einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten
sofort.

7. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hier finden Sie Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Versicherung. Sie
sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn Sie eine Ge-
staltungsmöglichkeit ausüben, kann sich dies auf die Höhe der
Versicherungsleistungen auswirken.

Wann können Sie sich für eine Kapitalleistung anstelle einer
Rente entscheiden?

(1) Kapitalleistung
Wenn Sie eine Kapitalzahlung für den Todesfall vereinbart haben,
können Sie sich zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin ein
Kapital auszahlen lassen. Dafür erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 50 EUR.

a) Voraussetzungen
Der Auszahlungsbetrag darf unter Berücksichtigung der Bearbei-
tungsgebühr von 50 EUR
• weder das bei Tod zum Auszahlungszeitpunkt fällige Kapital
• noch das auf den Auszahlungszeitpunkt berechnete →De-

ckungskapital Ihrer Versicherung übersteigen.

b) Auswirkungen
• Die Garantierente aus dem Baustein Altersvorsorge vermindern

wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.
• Die Versicherung wird nach der Kapitalzahlung fortgeführt, wenn

die verbleibende Garantierente jährlich mindestens 200 EUR
beträgt.

• Die Versicherung erlischt, wenn die verbleibende Garantierente
jährlich weniger als 200 EUR beträgt. Ein vorhandenes restli-
ches →Deckungskapital zahlen wir aus. Dabei nehmen wir ei-
nen zusätzlichen Abzug vor.

• Wenn Sie eine Kapitalzahlung bei Tod oder eine Beitragsrück-
zahlung vereinbart haben, reduziert sich diese um den Betrag
des ausgezahlten Kapitals.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(2) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Eine vereinbarte Garantierente zur Hinterbliebenenvorsorge ver-
mindern wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(3) Besonderheit bei einer temporären Rente
Wenn Sie eine SofortRente Klassik temporär abgeschlossen ha-
ben, ermitteln wir das auszuzahlende Kapital auch danach, wie
sich der Kapitalmarkt in der Zeit ab Rentenbeginn, höchstens in
den letzten 10 Jahren, entwickelt hat. Auf Wunsch informieren wir
Sie über die Auswirkungen.
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8. Abänderungen zum Baustein Altersvorsorge
- SofortRente Klassik und SofortRente Klas-
sik temporär E71

In einigen Verträgen (zum Beispiel Verträge mit besonderer Ver-
einbarung zur Überschussverwendung oder Versicherungen inner-
halb von Gruppenverträgen) werden bestimmte Regelungen Ihres
Bausteins durch einzelne der folgenden Regelungen geändert, er-
gänzt oder ersetzt.

Welche Abänderungen jeweils für Ihre Versicherung gelten, kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbe-
scheinigung entnehmen.

Abänderung SR1: Was gilt, wenn Sie "Auszahlung der Über-
schussanteile" vereinbart haben?

Ziffer 2.5 wird ersetzt durch:

"2.5 Auszahlung der Überschussanteile
Die jährlichen Überschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
zahlen wir zusammen mit der Rente für die Altersvorsorge entspre-
chend deren Zahlungsweise aus. Gleiches gilt für die Über-
schussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für Ihre Bau-
steine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die jährlichen Überschussanteile zahlen wir erstmals 1 Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung aus."

Abänderung SR2: Was gilt, wenn Sie "Zusatzrente" vereinbart
haben?

Ziffer 2.3 Satz 2 wird ersetzt durch:

"Der jährliche Überschussanteil besteht aus einem Zinsüber-
schussanteil."

Ziffer 2.4 Absatz 2 wird ersetzt durch:

"(2) Bezugsgrößen der jährlichen Überschussanteile
Bezugsgröße für den Zinsüberschussanteil ist das →Deckungska-
pital der Versicherung, berechnet zum Ende des abgelaufenen
Versicherungsjahres."

Ziffer 2.5 wird ersetzt durch:

"2.5 Wie werden die Überschussanteile Ihrer Versicherung
verwendet?

(1) Finanzierung einer Zusatzrente
Mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-
ten jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung eine
zusätzliche beitragsfreie Rente (Zusatzrente). Gleiches gilt für
Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für Ihre
Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die Zusatzrente besteht aus einer zusätzlichen Rente aus dem
Baustein Altersvorsorge. Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente
eingeschlossen ist, enthält die Zusatzrente auch eine Hinterbliebe-
nenrente. Deren Verhältnis zur Rente zur Altersvorsorge stimmt mit
dem entsprechenden Verhältnis bei Rentenbeginn überein.

Die garantierte Zusatzrente erhalten Sie zusätzlich zu der zum
Rentenbeginn garantierten Rente, erstmals 1 Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung.

Die Zusatzrente ist wie die Garantierente selbst durch eine zusätz-
liche beitragsfreie Leistung am Überschuss beteiligt. Wir berech-
nen die Leistungserhöhungen aus der Zusatzrente nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen
nach Ziffer 1.3 Absatz 2.

(2) Finanzierung einer zusätzlichen beitragsfreien temporären
Rente
Wenn Sie eine SofortRente Klassik temporär abgeschlossen ha-
ben, finanzieren wir mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres
Bausteins jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung
unter Berücksichtigung von Verwaltungskosten eine zusätzliche
beitragsfreie temporäre Rente. Die garantierte Zusatzrente erhal-
ten Sie zusätzlich zu der zum Rentenbeginn garantierten Rente,
erstmals 1 Jahr nach Beginn der Rentenzahlung. Die jeweiligen
Zusatzrenten sind wie die temporäre Rente selbst durch beitrags-
freie temporäre Zusatzrenten am Überschuss beteiligt."

Abänderung SR3: Was gilt, wenn Sie "kombinierte Über-
schussrente" vereinbart haben?

Ziffer 2.5 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Finanzierung einer kombinierten Überschussrente
Mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-
ten eine kombinierte Überschussrente. Gleiches gilt für Über-
schussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für Ihre Bau-
steine geltenden Regelungen nicht anderes festgelegt ist. Die nicht
garantierte kombinierte Überschussrente erhalten Sie zusätzlich zu
der Garantierente.

Die kombinierte Überschussrente besteht aus einer zusätzlichen
Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie jährlichen Renten-
erhöhungen, die in Prozent der im Vorjahr erreichten Gesamtrente
aus dem Baustein Altersvorsorge festgelegt werden. Die 1. Ren-
tenerhöhung erfolgt zu Beginn des 6. Jahres der Rentenzahlung.

Die Gesamtrente ergibt sich also aus
• der Garantierente,
• der zusätzlichen, nicht garantierten Rente aus dem Baustein Al-

tersvorsorge sowie
• jährlichen, nicht garantierten Rentenerhöhungen.

Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente eingeschlossen ist, ent-
hält die kombinierte Überschussrente auch eine Hinterbliebenen-
rente. Deren Verhältnis zur Rente zur Altersvorsorge stimmt mit
dem entsprechenden Verhältnis bei Rentenbeginn überein.

Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen, nicht garantierten
Rente sind die für die Überschussbeteiligung festgelegte Sterbeta-
fel (→Tafeln) und Verzinsung sowie die jährlichen nicht garantier-
ten Rentenerhöhungen."

In Ziffer 2.5 Absatz 3 wird "Überschussrente" ersetzt durch "kombi-
nierte Überschussrente".

Abänderung SR4: Was gilt bei Versicherungen innerhalb von
Gruppenverträgen?

Die Worte "Versicherung" und "Vertrag" beziehen sich auf die ein-
zelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf den Gruppenvertrag. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung und der
Fristen.

Abänderung SR5: Was gilt, wenn eine steigende Garantieren-
te vereinbart ist?

Ziffer 1.1 wird ersetzt durch:

"1.1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wir zahlen eine jährlich steigende Garantierente, solange die
→versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach
den vereinbarten Fälligkeitsterminen.

Die vereinbarte jährliche Erhöhung der ab Rentenbeginn garantier-
ten Rente erfolgt erstmals 1 Jahr nach Rentenbeginn, wobei die
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Erhöhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Rentenbeginn
garantierten Rente festgelegt ist."

Ziffer 1.2 Absätze 2 und 3 werden ersetzt durch:

"(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne ei-
nen Baustein Hinterbliebenenrente
Wenn die →versicherte Person stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod vereinbart und
• keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben,
zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich der bereits gezahlten
zum Rentenbeginn garantierten Renten. Die Teile der ab Renten-
beginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen beruhen,
werden jedoch nicht abgezogen. Mit der Kapitalzahlung erlischt die
Versicherung.

(3) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abge-
schlossenem Baustein Hinterbliebenenrente
Wenn die zuletzt lebende Person (→versicherte oder →mitversi-
cherte Person) stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod vereinbart und
• einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben,
zahlen wir das vereinbarte Kapital, abzüglich je einer zum Renten-
beginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvorsorge für je-
den Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende Person erlebt
hat. Die Teile der ab Rentenbeginn garantierten Renten, die auf
den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht abgezogen. Mit
der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung."

Ziffer 2.5 Absatz 1 wird ersetzt durch:

" (1) Finanzierung einer zusätzlichen beitragsfreien steigen-
den Rente (steigende Zusatzrente)
Mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-
ten jährlich zum Jahrestag des Rentenbeginns eine zusätzliche
beitragsfreie steigende Rente (steigende Zusatzrente). Gleiches
gilt für Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den
für Ihre Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt
ist.

Die steigende Zusatzrente besteht aus einer zusätzlichen steigen-
den Rente aus dem Baustein Altersvorsorge. Wenn ein Baustein
Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn eingeschlossen ist, enthält
die steigende Zusatzrente auch eine Hinterbliebenenrente ab Ren-
tenbeginn. Deren Verhältnis zur Rente zur Altersvorsorge stimmt
mit dem entsprechenden Verhältnis bei Rentenbeginn überein. Der
Steigerungssatz der steigenden Zusatzrente stimmt mit dem Stei-
gerungssatz überein, der für die Garantierente vereinbart worden
ist.

Die garantiert steigende Zusatzrente erhalten Sie zusätzlich zu der
ab Rentenbeginn garantierten Rente, erstmals 1 Jahr nach Beginn
der Rentenzahlung.

Die steigende Zusatzrente ist wie die Garantierente selbst durch
eine zusätzliche beitragsfreie steigende Leistung am Überschuss
beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhöhungen aus der steigen-
den Zusatzrente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.3 Absatz 2."

Abänderung SR6: Was gilt bei der betrieblichen Altersversor-
gung, wenn für Ihren Vertrag abweichende Rechnungsgrund-
lagen vereinbart sind?

Ziffer 1.3 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsabschluss
Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir für die Berechnung
der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:
• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2006 R" (→Tafeln)

und
• den →Rechnungszins 1,75 Prozent.

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir für die Berechnung der ga-

rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere →Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen."
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Teil B - Pflichten für alle Bausteine

Hier finden Sie die bausteinübergreifenden Pflichten und Obliegenheiten, die im Zusammenhang mit der vorvertraglichen Anzeigepflicht und
der Pflicht zur Beitragszahlung bestehen. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A. Die Regelungen in Teil B gelten, soweit
ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person
Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße und vollständige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen können wir
• vom Vertrag zurücktreten,
• von unserer Leistungspflicht frei sein,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wenn Sie einen Baustein Berufsunfähigkeits- oder Pflegevorsorge
oder eine KörperSchutzPolice abgeschlossen haben, gilt im Hin-
blick auf diese Bausteine Folgendes: Wir verzichten auf die uns
nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zustehenden Rech-
te zur Vertragsänderung und Kündigung, wenn die Anzeigepflicht-
verletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Frist für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt,
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag

nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kündigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versicherungs-
schutzes
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-
halb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis
Die Ausübung des Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfechtung
oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Die Ausübung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht
Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so können wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als
bevollmächtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-

ten?
2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen

Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-

zeitig zahlen?

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

(1) Zahlungsperiode
Den Beitrag für Ihre Versicherung müssen Sie
• in einem einmaligen Beitrag zahlen oder
• als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten Zahlungs-

periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

a) Erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fällig.

b) Folgebeiträge
Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode fällig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (Absatz 5) vereinbart
ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn
• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und
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• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert ha-
ben.

(4) Übermittlungsrisiko
Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) Einzugsermächtigung
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür eine Einzugsermächtigung er-
teilt werden.

b) Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies zu vertreten haben,
• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-

halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;
• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine

vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Ver-
sicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Ihre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief,
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
hingewiesen haben.

(2) Unser Rücktrittsrecht
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzei-
tig zahlen?

(1) Verzug
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail)

eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2
Wochen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes bei er-
folglosem Fristablauf
Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, entfällt oder vermindert sich der Versicherungs-
schutz, wenn
• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung

von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und
• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-

wiesen haben.

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kündigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kündigung ausdrücklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten Be-
trag nachzahlen
Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit
Ablauf der Zahlungsfrist.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

Versicherungsbedingungen:
Teil B - Pflichten für alle Bausteine  
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Teil C - Allgemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

(1) Grundsatz
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Inhaber
Wir können den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfügungen
Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingeräumt oder widerru-
fen hat oder Ansprüche abgetreten oder verpfändet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfügung schriftlich angezeigt hat. Eine Anzeige per
Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

3. Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand

Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in Rechnung stel-
len?

(1) Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand in besonde-
ren Fällen
Wenn aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir Ihnen
in folgenden Fällen die durchschnittlich entstehenden Kosten pau-
schal gesondert in Rechnung stellen.
• Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versicherungsschein oder

von Abschriften des Versicherungsscheins
• Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen
• Bearbeitung von Zahlungsrückständen
• Bearbeitung von Rückläufern im Lastschriftverfahren
• Durchführung von Vertragsänderungen
• Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen
• Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung von der

Schweigepflicht
• Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort außerhalb

Deutschlands oder Leistungsübermittlung durch uns an einen
Ort außerhalb Deutschlands.

(2) Ausweis der Kosten in einer Kostenübersicht
Die Höhe der Kosten, die wir Ihnen in den in Absatz 1 genannten
Fällen in Rechnung stellen können, finden Sie in unserer beiliegen-

den Kostenübersicht. Die Kosten können wir nach billigem Ermes-
sen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs - BGB) für die Zukunft
anpassen. Die jeweils aktuelle Kostenübersicht übermitteln wir Ih-
nen jederzeit auf Nachfrage. Wenn für einen der in Absatz 1 ge-
nannten Fälle keine Kosten in der aktuellen Kostenübersicht ge-
nannt werden, erheben wir hierfür derzeit keine Kosten.

(3) Möglichkeit des Nachweises geringerer Kosten
Wenn Sie uns nachweisen, dass in dem von Ihnen veranlassten
Fall keine oder geringere Kosten entstanden sind, entfallen die
Kosten oder wir setzen sie im letzteren Falle entsprechend herab.

4. Deutsches Recht

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

5. Zuständiges Gericht

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden?

(1) Zuständiges Gericht für Ihre Klagen
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren
Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Ver-
trag verwaltet.

Alternativ können Sie bei dem Gericht Klage erheben, in dessen
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls
kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht nach seinem Geschäftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die
nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden können, können
Sie auch dort Klage erheben.

(2) Zuständiges Gericht für unsere Klagen
Wir können aus dem Versicherungsvertrag bei dem Gericht Klage
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische
Person (zum Beispiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH)
oder eine parteifähige Personengesellschaft (zum Beispiel eine Of-
fene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist,
bestimmt sich das zuständige Gericht nach seinem Geschäftssitz.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person
oder eine parteifähige Personengesellschaft ist und sein Ge-
schäftssitz unbekannt ist.

(3) Versicherungsnehmer außerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz verle-
gen, können sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

Versicherungsbedingungen:
Teil C - Allgemeine Regelungen  
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6. Verjährung

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Ge-
setz?

(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren nach § 195 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und
Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprü-
fung
Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht.

Versicherungsbedingungen:
Teil C - Allgemeine Regelungen  
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Erläuterung von Fachausdrücken

Hier definieren wir wichtige Fachausdrücke. Im Text des ersten Bausteins haben wir diese Fachausdrücke mit einem "→" markiert. Beispiel:
→Versicherungsnehmer.

Bankarbeitstag:
Bankarbeitstage, auch Geschäftstage genannt, sind die Tage, an
denen Kreditinstitute in Deutschland für den Publikumsverkehr ge-
öffnet sind. Bankarbeitstage sind demnach Montag bis Freitag.
Wochenenden und bundeseinheitliche Feiertage sowie der 24.12.
und 31.12. sind keine Bankarbeitstage.

Bewertungsreserven:
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi-
lanz ausgewiesen sind.

Deckungskapital:
Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Grundlagen der Bei-
tragskalkulation berechnet.

Deckungsrückstellung:
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden können.
Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der Vorschriften der
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsrückstellungsverordnung berechnet.

Mitversicherte Person:
Wenn Sie eine Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, ist die
mitversicherte Person diejenige Person, für die nach dem Tod der
versicherten Person die Hinterbliebenenrente lebenslang gezahlt
werden soll.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der für die Finanzierung der
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Rückstellung für die Beitragsrückerstattung:
Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Rückstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Rückstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Ansprüche der Versicherungsnehmer auf künftige Überschussbe-
teiligung.

Schriftform:
Schriftform bedeutet grundsätzlich, dass eine eigenhändig unter-
zeichnete Erklärung erforderlich ist. Für die Unterzeichnung ist die
Unterschrift mit dem Namen am Ende der Erklärung notwendig.
Dies dient Ihrer und unserer Rechtssicherheit.

Tafeln:
Die Tafeln, die wir in der Versicherungsmathematik verwenden,
beschreiben mit Zahlen die Wahrscheinlichkeit und/oder Häufigkeit
von bestimmten Ereignissen. Sie sind Grundlage unserer Berech-
nungen, mit denen wir die Erfüllung unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen sicherstellen können.

• Mit Sterbetafeln können wir jedem Todesfall eine bestimmte
Wahrscheinlichkeit zuordnen.

• Mit weiteren Tafeln können wir anderen Versicherungsfällen wie
zum Beispiel dem Eintritt und Wegfall der Berufsunfähigkeit oder
Pflegebedürftigkeit, der Sterblichkeit von Berufsunfähigen und
Pflegebedürftigen, der Wiederverheiratung etc. jeweils eine be-
stimmte Wahrscheinlichkeit zuordnen.

Überschussanteilsatz:
Mit den Überschussanteilsätzen werden auf Basis der jeweiligen
Bezugsgrößen, die in Ziffer 2.4 Teil A - Baustein Altersvorsorge -
genannt sind, die Überschussanteile der einzelnen Versicherungen
ermittelt. Die Überschussanteilsätze werden jeweils in Prozent im

Geschäftsbericht genannt oder dem Versicherungsnehmer in an-
derer Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:
Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlässig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnis in der Versicherungsmathe-
matik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar ach-
tet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegenüber den
Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllt werden können und dass
bei der Berechnung der Beiträge und der Deckungsrückstellung
die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 11 a Versi-
cherungsaufsichtsgesetz -VAG).

Versicherte Person:
Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein.

Versicherungsnehmer:
Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.

Versicherungsbedingungen:
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Allianz Lebensversicherungs-AG

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 "Kosten
für zusätzlichen Verwaltungsaufwand" EV4074

Die nachstehenden Kosten gelten, sofern die Versicherungsbedingungen Ihres Vertrags die entspre-
chenden Anlässe vorsehen.

Nr. Anlass Betrag Erhebung
1 Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versi-

cherungsschein oder von Abschriften des
Versicherungsscheins 20 EUR derzeit nicht

2 Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebei-
trägen 3 EUR derzeit nicht

3 Bearbeitung von Zahlungsrückständen 20 EUR derzeit nicht
4 Bearbeitung von Rückläufern im Lastschrift-

verfahren 3 EUR ja
5 Durchführung von Vertragsänderungen 40 EUR derzeit nicht
6 Bearbeitung von Abtretungen und Verpfän-

dungen 25 EUR derzeit nicht
7 Einholung individueller Erklärungen zur Ent-

bindung von der Schweigepflicht 15 EUR ja
8 Beitragsübermittlung durch Sie aus einem

Ort außerhalb Deutschlands oder Leistungs-
übermittlung durch uns an einen Ort außer-
halb Deutschlands 10 EUR derzeit nicht

Stand: 01. Dezember 2011

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 "Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand" EV4074
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